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Kurzbezeichnung: Beschaftigungsstatistik (BST)

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

Grundlage der Statistik bildet das Meldeverfahren zur Sozialversicherung, in das alle
sozialversicherungspflichtig und geringfligig Beschaftigte einbezogen sind. Die Daten stehen fiir
Deutschland (Arbeitsort) bis hin auf Gemeindeebene zur Verfligung. Berichtsstichtag ist jeweils der
letzte Tag des Monats; Aufbereitung in der Regel mit 6 Monaten Wartezeit; Periodizitat grundsatzlich
monatlich; Schwerpunkt der regularen Berichterstattung auf Quartalsergebnissen; zudem monatliche
Ergebnisse mit 2- und 3-monatiger Wartezeit auf Hochrechnungsbasis. Gesetzliche Grundlage bildet
insbesondere § 281 SGB IIl. Die Daten unterliegen dem Sozialdatenschutz und den Regeln der

statistischen Geheimhaltung. Die statistischen Ergebnisse weisen insgesamt eine hohe Qualitat auf.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

MessgroRen sind: Bestand an Beschaftigten, Pendler, Gré3e der Beschaftigungsbetriebe,
begonnene und beendete Beschaftigungsverhaltnisse, Entgelt der Beschaftigten. Die wichtigsten
Merkmale und Gliederungsdimensionen sind: Alter, Geschlecht, Staatsangehdrigkeit,
Ausbildungsabschluss, Voll- oder Teilzeitbeschaftigung, Auszubildende, ausgeubter Beruf,
Arbeitnehmeriberlassung, Wirtschaftszweig, Arbeits- und Wohnort. Die Daten sind seit 1999 im
Rahmen des fir statistische Zwecke konzipierten Data Warehouse (DWH) verfigbar. Fir davor
liegende Zeitraume unterschiedliche Verfligbarkeit. Die Ergebnisse werden fur laufende
Arbeitsmarkt- und Konjunkturbeobachtungen sowie fiir Strukturanalysen benutzt. Hauptnutzer sind
Organisationseinheiten der Bundesagentur fir Arbeit (BA), Politik, Verwaltung, Forschungsinstitute,

Statistische Amter des Bundes und der Lander.

3 Methodik

Im Meldeverfahren zur Sozialversicherung werden von Arbeitgebern Meldungen Uber alle
sozialversicherungspflichtig und geringfligig Beschaftigten erstattet. Diese elektronischen Meldungen
werden Uber Kranken- und Rentenversicherungstrager an die BA Gbermittelt. Dort erfolgt die

Verarbeitung der Daten zu statistischen Beschéaftigungshistorien und deren Auswertung.
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4 Genauigkeit und Zuverlassigkeit

Die Qualitat der Sekundardaten fur statistische Zwecke wird insgesamt als sehr gut eingeschéatzt.
Einige Merkmale enthalten nicht zuordenbare Angaben in relevantem Ausmalf3. Kriterium fur die
wirtschaftliche Zuordnung der Betriebe ist die Zahl der Beschaftigten und nicht die Héhe der
Bruttowertschépfung.

5 Aktualitat und Plinktlichkeit

Verflgbarkeit der Daten rund 6 Monate nach Berichtsstichtag bedingt durch das Meldeverfahren,
Daten auf Hochrechnungsbasis bereits nach 2 Monaten. Veréffentlichung nach Aufbereitung und

Prifung des Datenmaterials zu festgelegten Terminen.

6 Vergleichbarkeit
o Die Vergleichbarkeit bestimmter Berichtszeitraume ist durch folgende Faktoren eingeschrankit:

o neue gesetzliche Regelungen zur geringfligigen Beschaftigung ab 1. Januar 1999 und ab
1. April 2003

o Umsetzung von aktualisierten Klassifikationen der Wirtschaftszweige (WZ93/BA,
WZ 2003, WZ 2008)

o Einfuhrung eines neuen Téatigkeitsschlissels im Jahr 2012

o Gebietsreformen

e Die Beschaftigungsstatistik ist grundsatzlich mit anderen deutschen Statistiken vergleichbar;
Vergleich zwischen anderen Staaten, insbesondere den EU-Mitgliedstaaten, ist ebenfalls

maoglich.

7 Koharenz

Statistikinterne Koharenz ist gegeben. Zudem besteht Koharenz zur Erwerbstatigenrechnung in der
VGR und zum Mikrozensus — Arbeitskrafteerhebung (AKE) der Amtlichen Statistik des Bundes und

der Lander sowie zum Unternehmensregister-System (URS).

8 Verbreitung und Kommunikation

e Urheber und Herausgeber ist die Statistik der Bundesagentur fur Arbeit.

e Internetauftritt der Statistik der Bundesagentur flr Arbeit

e Sonderauswertungen durch zentralen oder regionalen Statistik-Service

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Fehlanzeige


https://statistik.arbeitsagentur.de/
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1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Die Grundgesamtheit bilden die sozialversicherungspflichtig bzw. geringfligig beschaftigten
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Beschéaftigungsbetriebe, in denen diese Personen
arbeiten. Als sozialversicherungspflichtig bzw. geringfligig Beschaftigte gelten Personen, die folgende

Kriterien erfullen:
1. Eine Arbeitgebermeldung zur Sozialversicherung liegt vor.

2. Die Beschaftigung ist versicherungspflichtig in mindestens einem der Zweige der Sozialversicherung

(Rentenversicherung, Krankenversicherung/Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung).

3. Es handelt sich um abhangige Beschaftigung bzw. Arbeit, die im Allgemeinen gegen Entgelt

entrichtet wird (Ausnahmen sind Unterbrechungstatbestande wie z. B. Elternzeit).

4. Es wird mindestens eine Stunde pro Woche gearbeitet — soweit aus der Personengruppendefinition

erkennbar.

Dazu gehdren auch Personen, die aus einem sozialversicherungspflichtigen Beschaftigungsverhaltnis
zur Ableistung von gesetzlichen Dienstpflichten (z. B. Wehribung) einberufen werden. Nicht zu den
sozialversicherungspflichtig Beschéaftigten zahlen dagegen Beamte und Beamtinnen, Selbstandige und
mithelfende Familienangehdrige, Berufs- und Zeitsoldaten, sowie Wehr- und Zivildienstleistende (siehe

0. g. Ausnahme).

Eine geringflgig entlohnte Beschaftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB |V liegt vor, wenn das
Arbeitsentgelt aus dieser Beschaftigung (§ 14 SGB V) regelmalig im Monat die Geringfligigkeitsgrenze
nicht Uberschreitet. Die Geringflugigkeitsgrenze betragt bis einschliellich zum 31. Dezember 2012

400 Euro und ab dem 1. Januar 2013 450 Euro.

Eine kurzfristige Beschéaftigung liegt nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV vor, wenn die Beschaftigung fur eine
Zeitdauer ausgeubt wird, die innerhalb eines Kalenderjahres auf nicht mehr als drei Monate oder
insgesamt 70 Arbeitstage (vor dem 1. Januar 2015 galt: zwei Monate oder insgesamt 50 Arbeitstage)

nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist.

Zusammenrechnung mehrerer Beschaftigungen:

Werden von derselben Person

¢ mehrere geringfiigige Beschaftigungen (geringflgig entlohnte oder kurzfristige
Beschaftigungen) oder

e geringflgig entlohnte Beschaftigungen und nicht geringfligige Beschaftigungen
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ausgelbt, so sind sie zusammenzurechnen (§ 8 Abs. 2 SGB V). Ab April 2003 gilt in diesem
Zusammenhang, dass eine geringfligige Beschaftigung, die neben einer nicht geringfligigen
Beschaftigung ausgetibt wird, bei der Zusammenrechnung unbericksichtigt bleibt. Ansonsten liegt eine

geringflgige Beschaftigung dann nicht mehr vor, wenn durch die Zusammenrechnung eine der Grenzen
des § 8 Abs. 1 SGB IV Uberschritten wird.

In der Statistik der geringfligig Beschaftigten werden Beschéftigte gezahlt, die nur eine oder mehrere

geringflgige Beschaftigungen ausliben, die sich — auch bei einer Zusammenrechnung — in den Grenzen
des § 8 Abs. 1 SGB IV bewegen.

Folgende Kombinationsmdglichkeiten innerhalb der abgebildeten Beschaftigungsarten sind theoretisch
moglich™:

e sozialversicherungspflichtig und gleichzeitig geringfligig entlohnt beschaftigt
e sozialversicherungspflichtig und gleichzeitig kurzfristig beschaftigt

e geringfugig entlohnt beschaftigt und gleichzeitig kurzfristig beschaftigt

Schaubild: Sozialversicherungspflichtig und geringfiigig Beschiftigte

Sozialversicherungspflichtig
Beschiftigte (SvB)

!

Geringflgig entlohnte
Beschaftigte (GeB)
- ausschlieBlich

f Kurzfristig \
Beschaftigte (KfB)

Geringfiigig - ausschlielich
Beschiftigte (GB)

Sozialversicherungspflichtig
Beschaftigte

KfB
im Nebenjob

' Bei Mehrfachbeschaftigungen, die sich aus iiberlappenden sozialversicherungspflichtigen Beschéftigungen
bilden, wird in der Statistik nur die jeweils aktuellste Beschaftigungsinformation gezahlt. Bei gleichzeitigem
Vorliegen mehrerer geringfligiger Beschaftigungen (geB, kfB) wird — sofern vorhanden — die geringfligig entlohnte

Beschaftigung gezahlt. Gibt es mehrere Beschaftigungsverhaltnisse (geB oder kfB), wird das gezahlt, flir welches
zuletzt eine Meldung eingegangen ist.

8
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1.2 Statistische Einheiten (Erhebungs- und Darstellungseinheiten)

Erhoben werden Informationen Gber Personen, die sozialversicherungspflichtig oder geringfligig
beschaftigt sind und flr die folglich im Meldeverfahren zur Sozialversicherung entsprechende
Meldungen durch den Arbeitgeber zu erstatten sind. Neben der Anzahl der Personen werden auch der

Bestand an Beschéaftigungsverhaltnissen und die Anzahl der Beschéaftigungsbetriebe ermittelt.

Gemal der Datenerfassungs- und -Ubermittlungsverordnung (DEUV), im Bundesgesetzblatt
veroffentlicht als Artikel 1 der Verordnung zur Neuregelung des Meldeverfahrens in der
Sozialversicherung vom 10. Februar 1998 (BGBI | S. 343), sind die Arbeitgeber auskunftspflichtig. Sie
missen an die Trager der Sozialversicherung Meldungen Uber die in ihren Betrieben
sozialversicherungspflichtigen und geringfiigigen Arbeitnehmer erstatten. Anlass, Form und Fristen far
diese richten sich nach den Vorschriften des zweiten Abschnittes der DEUV (§§ 6 bis 13).

1.3 Ré&aumliche Abdeckung

Erfasst werden in der Statistik alle sozialversicherungspflichtig und geringfiigig Beschaftigten mit
Arbeitsort im Bundesgebiet. Der inlandische Arbeitsort ist die Gemeinde, in welcher der Betrieb liegt, in

dem die Arbeitnehmer beschaftigt sind.

Fir Veroffentlichungen werden die Daten nach drei regionalen Gliederungssystematiken aufbereitet:
e politisch-administrative Gliederung:
Deutschland, West/Ost (einschl. Berlin), Bundeslander, Regierungsbezirke, Landkreise und

kreisfreie Stadte, Gemeinden

e administrative Gliederung der Bundesagentur fur Arbeit:

Regionaldirektionen, Bezirke der Agenturen fir Arbeit; Geschaftsstellenbezirke der Agenturen

e administrative Gliederung im Rahmen des SGB II:

Jobcenterbezirke (differenziert nach Tragerform)

Nach allen drei Gliederungssystematiken kann parallel ausgewertet werden, so dass auch
Schnittmengen zwischen den unterschiedlichen Gliederungen darstellbar sind. Gebietsstandanderungen
werden laufend in die Gliederungssystematiken eingearbeitet. Dies ermdglicht Auswertungen sowohl

nach dem aktuellen, als auch fur friiher gulltige Gebietsstande.

Darlber hinaus erfolgen Sonderlieferungen fiir ca. 200 Stadte in kleinrAumigen innerstadtischen
Gebietsstrukturen (Stadtteile) und es werden zum Teil Auswertungen auf Ebene NUT2/NUT3, der
Systematik der Gebietseinheiten flr die Regionalstatistik der EU und flr weitere rdumliche

Zusammenfassungen wie z. B. Raumordnungsregionen erstellt.
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Hochgerechnete Ergebnisse werden fur sozialversicherungspflichtig Beschéftigte regional nur bis zur
Landesebene und wirtschaftsfachlich nur bis zur Ebene der Wirtschaftsabschnitte nachgewiesen. Die
Zahl der geringfligig entlohnten Beschaftigten wird — wegen der kleineren Grundgesamtheit — nur nach

Bundesgebiet, Westdeutschland und Ostdeutschland hochgerechnet.

1.4 Berichtszeitraum/ -zeitpunkt

Der Bestand an sozialversicherungspflichtig und geringfligig Beschaftigten wird grundsatzlich monatlich
(stichtagsbezogen) mit rund sechs Monaten Wartezeit auf der Basis von Daten aus dem Meldeverfahren
zur Sozialversicherung (Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) ermittelt.
Informationen zu den Bewegungen (begonnene und beendete Beschaftigungsverhaltnisse) erfolgen
zeitraumbezogen (Quartal) ebenfalls mit rund sechs Monaten Wartezeit. Dartber hinaus werden
monatliche Ergebnisse auf Hochrechnungsbasis mit kiirzerer Wartezeit bereitgestellt. Die
grundlegenden statistischen Einzeldaten zu Beginn und Ende einer sozialversicherungspflichtigen bzw.
geringfugigen Beschaftigung liegen taggenau vor. Statistischer Stichtag ist in der Regel der letzte Tag im

Monat.

1.5 Periodizitat

Die Ergebnisse der Statistik werden monatlich veroffentlicht. Zu bestimmten Themen werden Quartals-,

Halbjahres- und Jahresberichte veroffentlicht.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Die Beschaftigungsstatistik ist Teil der amtlichen Arbeitsmarktstatistik nach dem Sozialgesetzbuch.
GemanR §§ 280, 281 und 283 SGB Il hat die Bundesagentur flr Arbeit Lage und Entwicklung der
Beschaftigung und des Arbeitsmarktes im Allgemeinen und nach Berufen, Wirtschaftszweigen und
Regionen sowie die Wirkungen der aktiven Arbeitsforderung zu beobachten, zu untersuchen und
auszuwerten. Die Bundesagentur hat aus den in ihrem Geschéftsbereich anfallenden Daten Statistiken
zu erstellen. Das betrifft insbesondere Statistiken Uber Beschaftigung und Arbeitslosigkeit der
Arbeitnehmer und Uber die Leistungen der Arbeitsforderung. Die Bundesagentur hat die
Arbeitsmarktstatistiken in geeigneter Form zu veréffentlichen und dem Bundesministerium fur Arbeit und

Soziales (BMAS) vorzulegen.

Die gesetzliche Grundlage fur die Durchfuhrung der Beschaftigungsstatistik ist seit dem 1. Januar 1998
das Dritte Buch Sozialgesetzbuch — Arbeitsférderung — (SGB IIl) vom 24. Marz 1997 (BGBI. | S. 594), in

der Fassung der zwischenzeitlich erfolgten Anderungen. Die Bundesagentur fir Arbeit ist gemaR § 281

10
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damit beauftragt, auf der Grundlage der Meldungen nach § 28a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch —
Sozialversicherung — (SGB V) vom 23. Dezember 1976 (BGBI. | S. 3845) eine Statistik Uber

Beschaftigung zu erstellen.

1.7 Geheimhaltung
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit ist eine einzelstaatliche Stelle gem. Art. 5 Abs. 2 der
Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Marz 2009 uber
europaische Statistiken. Daher gilt fir den statistischen Produktionsprozess und die Verbreitung der
Grundsatz der statistischen Geheimhaltung i. S. d. Art. 20 ff. der 0. g. Verordnung. Statistische
Geheimhaltung in diesem Sinne bedeutet, dass direkt flir statistische Zwecke oder indirekt aus
administrativen oder sonstigen Quellen eingeholte vertrauliche Angaben Uber einzelne statistische
Einheiten geschutzt werden missen. Alle mit der Durchfiihrung von amtlichen Statistiken betrauten
Personen sind entsprechend der nationalen als auch der Vorschriften aus der Verordnung EG

Nr. 223/2009 verpflichtet, statistische Einzelangaben geheim zu halten und grundsatzlich nur fur
statistische Zwecke zu verwenden. Diese Mallnahmen gelten fiir die von der Statistik der BA im Rahmen
ihres gesetzlichen Statistikauftrages nach §§ 280, 281 Sozialgesetzbuch — Drittes Buch (SGB Ill) i. V. m.
§§ 53, 51b Sozialgesetzbuch — Zweites Buch (SGB Il) zu verantwortenden Statistiken in gleichem Male

wie fur andere statistische Stellen.

Im Rahmen ihres gesetzlichen Statistikauftrags erstellt die Statistik der BA Uberwiegend
Sekundarstatistiken auf der Basis von Daten aus den Verwaltungsprozessen, d. h. sogenannte
registergestltzte Statistiken. Nach dem Ubergang der Daten aus den Verwaltungsprozessen in die
statistischen Prozesse und Verfahren unterliegen die Daten der ausschliel3lichen Verwendung fur die
Entwicklung und Erstellung statistischer Ergebnisse und Analysen und fallen somit in den Schutzbereich

der statistischen Geheimhaltung.

Eine RuckUbermittlung der individuellen Ergebnisse und Daten aus den Statistikverfahren und den
Bereichen der Statistik fur allgemeine Verwaltungszwecke ist aufgrund des vom
Bundesverfassungsgericht im ,Volkszahlungsurteil“ (BVerfGE 65, 1) dargestellten

»-Ruckibermittlungsverbotes” untersagt.

Bei Einzelangaben von Betrieben handelt es sich um Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse i. S. v. § 67
Abs. 1 S. 2 SGB X. Diese genief’en gem. § 35 Abs. 4 SGB | den gleichen Schutz wie die Angaben zu
Personen, so dass die Grundsatze der statistischen Geheimhaltung i. S. d. Verordnung (EG)

Nr. 223/2009 ebenso Anwendung finden.

11
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Die Daten sind zunachst Sozialdaten nach § 35 SGB I. Im Rahmen der Behandlung mit statistischen
Methoden bleibt diese Sozialdateneigenschaft subsidiar bestehen. Dariber hinaus unterliegt die
Verarbeitung und Weitergabe der Statistikdaten dem strengeren Schutz der statistischen Geheimhaltung
nach § 16 des Bundesstatistikgesetzes, der nach § 281 Abs. 3 SGB Il fur die Statistik der BA

entsprechend gilt.
1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

Geheimhaltungsverfahren werden angewendet, um die Moglichkeit der direkten Bezlige zwischen
statistischen Auswertungen und konkreten Personen oder Unternehmen zu erschweren bzw. ganzlich zu

verhindern. Hierbei wird zwischen Anonymisierungs- und Pseudonymisierungsverfahren unterschieden:

e Pseudonymisierung ist nach § 67 Abs. 8a SGB X das Ersetzen des Namens und anderer
Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen
auszuschlielen oder wesentlich zu erschweren. Die Identifizierung von Personen anhand der
Merkmale ist jedoch in der Regel nach einer blofien Pseudonymisierung noch leicht méglich,

daher handelt es sich weiterhin um zu schiitzende Sozialdaten.

e Anonymisierung ist nach dem § 67 Abs. 8 SGB X ,das Verandern von Sozialdaten derart, dass
die Einzelangaben Uber personliche oder sachliche Verhaltnisse nicht mehr oder nur mit einem
unverhaltnismafig groRen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder
bestimmbaren natirlichen Person zugeordnet werden kdnnen.“ Ist der Bezug nach
menschlichem Ermessen nicht mehr herstellbar, spricht man von absoluter Anonymisierung, ist
er prinzipiell noch madglich, aber nur mit einem unverhaltnismalig hohen Aufwand, von faktischer
Anonymisierung. In beiden Fallen handelt es sich nicht mehr um Sozialdaten; solange aber noch
ein Bezug zu einer Person maoglich ist, stehen die Daten weiterhin unter gesetzlichem Schutz.
Nur absolut anonymisierte Einzeldaten durfen ohne Einschréankungen an Dritte Gbermittelt oder

veroffentlicht werden.

Fur weiterfihrende Informationen zur Geheimhaltung siehe Bundesagentur fiir Arbeit 20212 sowie
Giessing et al. 20063

2 Bundesagentur fiir Arbeit (2021): Statistische Geheimhaltung: Rechtliche Grundlagen und fachliche Regelungen
der Statistik der Bundesagentur fur Arbeit, Nirnberg

3 Sarah Giessing, Stefan Dittrich (2006): Tabellengeheimhaltung im statistischen Verbund — ein
Verfahrensvergleich am Beispiel der Umsatzsteuerstatistik. Wirtschaft und Statistik, 8, 805-814
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1.8 Qualitadtsmanagement
1.8.1 Qualitatssicherung

Die Qualitatssicherung orientiert sich am ,Verhaltenskodex fur Europaische Statistiken® des
Ausschusses fur das Europaische Statistische System (AESS) in der Fassung vom 16. November 2017
auf Grundlage des Qualitatssicherungsrahmens des Europaischen Statistischen Systems — ESS QAF.
Wie die Statistik der Bundesagentur fir Arbeit die Grundsatze des Verhaltenskodex dem Grunde nach
erflllt, istim Handbuch ,Grundlagen des Qualitdtsmanagements der Statistik der BA* dokumentiert. Die
konkreten MalRnahmen der Qualitatssicherung werden nachfolgend entlang des Datengeneseprozesses

beschrieben:

Erhebung:

Die Konzeption und Weiterentwicklung der Datenquellen erfolgt im Rahmen des Meldeverfahrens zur
Sozialversicherung in Abstimmung mit den Kranken- und Rentenversicherungstragern. Die korrekte
Erfassung der Daten vor Ort wird durch Arbeitshilfen unterstitzt. Fehleingaben kénnen an
verschiedenen Stellen durch die Software unterbunden werden, beispielsweise durch fest vorgegebene
Wertebereiche oder Plausibilitdtswarnungen. Durch den Einsatz eines ,Kernprifprogramms® im
Meldeverfahren zur Sozialversicherung, welches umfangreiche Prifungen vorsieht, wird eine sehr hohe

Qualitat der Daten erreicht.

Ubermittlung:
Die Ubermittlung von Daten von der Datenstelle der Rentenversicherungstrager (DSRV) an die Statistik

der BA wird Uber eine standardisierte Schnittstelle sichergestellt.

Aufbereitung:

Der technische Prozess der Datenaufbereitung lasst sich als Transformation von Verwaltungsdaten in
Statistikdaten beschreiben. Die korrekte Aufbereitung der Daten wird in der Regel sichergestellt durch
aufeinander abgestimmte automatisierte Verarbeitungsprozesse. Die Prozesse sind so gestaltet, dass
es im Fehlerfall zum Abbruch der Verarbeitung kommt, die nach Beseitigung der Fehler wiederholt
werden muss. Die Nutzung neuer statistischer Merkmale oder Messmethoden fir die amtliche

Berichterstattung erfolgt in der Regel erst nach sorgfaltiger Konzeption und Testung.

Veroffentlichung:

Die Qualitatssicherung beginnt bereits bei der Konzeption und Gestaltung der Produkte. Diese
beinhalten im Regelfall nur Kennzahlen, Merkmale und Merkmalskombinationen, die von
gesellschaftlichem Interesse sind und das Geschehen am Arbeitsmarkt valide beschreiben. Die korrekte
Erstellung von Produkten wird Gber automatisierte Verarbeitungsroutinen sichergestellt. Flr

Sonderauswertungen ist dies nicht méglich — die Herausgabe erfolgt daher nach Anwendung des Vier-
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Augen-Prinzips. Die Nutzung statistischer Merkmale fir die Berichterstattung wird mit Hilfe von

Metadaten unterstitzt. Metadaten beschreiben den Bedeutungsgehalt von Merkmalen und deren

Auspragungen und informieren Uber Grenzen der Berichtsfahigkeit.

Fir die regelmaRige Qualitatskontrolle in Bezug auf Erfassung, Ubermittiung und Aufbereitung ist eine

Vielzahl von Aktivitaten und Routinen vorgesehen, die im Folgenden anhand von Beispielen illustriert

werden:
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Formale Prifung von Lieferdateien:

Im Rahmen der Annahme der gelieferten Daten wird gepruft, ob Lieferdateien vollzahlig vorliegen
(Dateifolgenummer aufsteigend und lickenlos), definierte Datentypen und Wertebereiche
eingehalten wurden und die gelieferten Daten in Bezug auf das Datenmodell widerspruchsfrei

sind.

Zeitreihenvergleiche:

Mit Hilfe von Zeitreihenvergleichen Iasst sich der aktuelle Monatswert anhand friherer
Monatswerte (z. B. Vorjahresmonat) beurteilen. Anhand der Entwicklung einer Kennzahl im
Zeitverlauf lassen sich somit mogliche Probleme bei der Erhebung, Ubermittlung und
Verarbeitung von Daten identifizieren. Problematisch ist die Feststellung einer Verschlechterung

der Datenqualitat.

Prifung des Stock-Flow-Zusammenhangs:
Der Stock-Flow-Zusammenhang beschreibt die Konsistenz von Bestands- und
BewegungsgrofRen. Es wird erwartet, dass der Saldo der Zu- und Abgange innerhalb eines

Zeitintervalls mit der Veranderung im Bestand korrespondiert.

Ausreil3ertests:

Als Ausreiler konnen Werte bezeichnet werden, die auferhalb eines Erwartungskorridors liegen.
Erwartungskorridore lassen sich in Abhangigkeit vom sogenannten Interquartilsabstand
definieren. Dieser gibt die Breite des Intervalls an, in denen die mittleren 50 Prozent der
Datenpunkte liegen. Die Identifikation von Ausreilern erfolgt anhand der Messung der Distanz
zwischen dem aktuellen Beobachtungswert und dem oberen bzw. unteren Ende des

Interquartilsabstandes.

Einholen von fachlicher Expertise:

Nicht jede Auffalligkeit ist auf Fehler bei der Erhebung, Ubermittlung oder Aufbereitung der Daten
zurtckzufuhren. In den Daten kdnnen sich auch ungewoéhnliche aber plausible Entwicklungen
widerspiegeln. Daher ist es haufig erforderlich, fachliche und regionale Expertise einzuholen —

etwa Einschatzungen der flir die Datenerhebung verantwortlichen Stellen.
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e Die Prufungen der monatlich neu Ubermittelten Daten beschranken sich grundséatzlich auf die
Analyse von aggregierten Haufigkeiten und auf ausgewahlte Merkmale und
Merkmalskombinationen mit hoher Relevanz. Einzelfallbetrachtungen finden standardmaRig nicht
statt.

1.8.2 Qualitatsbewertung

Da die Beschaftigungsstatistik auf Daten beruht, die fiir versicherungsrechtliche Zwecke erhoben und
genutzt werden, ist die Genauigkeit der statistischen Ergebnisse als sehr hoch einzuschatzen.
Insbesondere bei versicherungsrechtlich relevanten Merkmalen, wie z. B. dem Beschaftigungszeitraum,
dem Entgelt sowie personlichen Angaben wie dem Alter und dem Geschlecht ist von einer sehr hohen
Datenqualitat auszugehen. Etwas niedriger ist hingegen die Datenqualitat bei vorrangig statistischen

Merkmalen wie z. B. dem Tatigkeitsschlissel. Naheres hierzu in Kapitel 4.

Analysen zur Bewertung der Qualitat der Beschaftigungsstatistik haben ergeben, dass alle MessgréfRRen
und Gliederungsmerkmale insgesamt als zuverlassig anzusehen sind. Die grundlegende Aussagekraft
der Statistik zur Entwicklung und zur Struktur der Beschaftigung in Deutschland ist sehr gut. Eine
eingeschrankte Datenqualitat zeigt sich lediglich in den ,Nischen® der Statistik, z. B. in sehr
differenzierten regionalen Auswertungen. Entsprechende Ergebnisse werden hinsichtlich der
statistischen Unsicherheiten besonders gepruft. Sachlogisch offenkundig falsche Ergebnisse werden

nicht berichtet bzw. veroffentlicht.

Gesetzlich geregelte Abgabefristen, bis zu denen die Arbeitgeber die Meldungen fur ihre Beschéaftigten
erstatten mussen, stellen einen wesentlichen Aspekt fur die zeitgerechte Vollzahligkeit der

Datengrundlage dar.

Angesichts der Tatsache, dass im Rahmen des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung bzw. in der
Beschaftigungsstatistik Ubergreifende Systematiken wie z. B. der Staatsangehorigkeitsschlissel des
Statistischen Bundesamtes, die Klassifikation der Wirtschaftszweige, die Klassifikation der Berufe und
der amtliche Gemeindeschlissel verwendet werden, ist eine sehr gute Vergleichbarkeit mit anderen

Statistiken sichergestellt (siehe Kapitel 2.1.2).

Zudem basiert die Beschaftigungsstatistik auf Daten aus einem zusammenhangenden System, namlich
dem Meldeverfahren zur Sozialversicherung. Somit sind die Ergebnisse statistikintern koharent.
Aulerdem ist eine hohe Koharenz z. B. zur Erwerbstatigenrechnung des Statistischen Bundesamtes
gegeben, da die Ergebnisse aus der Beschaftigungsstatistik dort einflielien und rund 80 Prozent aller

Erwerbstatigen umfassen.
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2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Gemal § 280 SGB Il hat die Bundesagentur fur Arbeit Lage und Entwicklung der Beschéaftigung und

des Arbeitsmarktes im Allgemeinen und nach Berufen, Wirtschaftszweigen und Regionen sowie die

Wirkungen der aktiven Arbeitsférderung zu beobachten, zu untersuchen und auszuwerten, indem sie

Statistiken erstellt, Arbeitsmarkt- und Berufsforschung betreibt und Bericht erstattet.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Beschaftigungsstatistik bilden die Messgrofien:

e Beschéftigte, Beschaftigungsverhaltnisse

e Beschaftigungsdauern von Beschéaftigten und Beschaftigungsverhaltnissen

e Beschaftigungsbetriebe

e Monatliches sozialversicherungspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt

Die wesentlichen Gliederungsmerkmale der Beschaftigungsstatistik sind:

Geschlecht:

Alter:
Staatsangehorigkeit:
Ausbildung (alt):

Schulabschluss (ab 2012):

Berufsabschluss (ab 2012):

ausgeubte Tatigkeit:

Voll-/Teilzeitbeschaftigung:

Arbeitnehmeriberlassung:

Wirtschaftszweig:
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Geschlecht des Beschaftigten

Alter des Beschaftigten

nach dem amtlichen Schlussel des Statistischen Bundesamtes
allgemeiner und beruflicher Ausbildungsabschluss

héchster allgemeinbildender Schulabschluss

héchster beruflicher Ausbildungsabschluss

ausgeubte Tatigkeit des Beschaftigten nach der jeweils gultigen

Berufsklassifikation
Beschaftigung ist in Voll- oder Teilzeit

Angabe, ob es sich bei dem Beschaftigten um einen Leiharbeithnehmer
handelt (ab Berichtsmonat Januar 2013)

wirtschaftsfachlicher Schwerpunkt des Beschaftigungsbetriebs nach der

jeweils gultigen Klassifikation der Wirtschaftszweige
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Midijobs/Ubergangsbereich:  Als Midijobs bezeichnet man Beschaftigungsverhaltnisse mit einem

Arbeitsentgelt im Ubergangsbereich (friiher Gleitzone genannt).

Arbeitsort: in den drei Gebietsstrukturen (politisch-administrative Gebietsstruktur,
Gebietsstruktur der BA und Gebietsstruktur der Grundsicherungstrager

SGB Il

Wohnort: in den drei Gebietsstrukturen (politisch-administrative Gebietsstruktur,
Gebietsstruktur der BA und Gebietsstruktur der Grundsicherungstrager

SGB II)

Befristung: Befristung bei den begonnenen Beschaftigungsverhaltnissen (nach

befristet/unbefristet)

Die genauen Zeitrdume der Berichtsfahigkeit der MessgréofRen und Merkmale sind im Folgenden

aufgelistet:

Sozialversicherungspflichtig Beschéaftigte (SvB) von 06/1999 bis laufend
AusschlieRlich Geringfiigig entlohnte Beschéaftigte (aGeB) von 01/2000 bis laufend
Geringfugig entlohnte Beschaftigte im Nebenjob (iN GeB) von 04/2003 bis laufend
AusschlieRlich Kurzfristig Beschéaftigte (KfB) von 01/2000 bis laufend
Kurzfristig Beschaftigte im Nebenjob (iN KfB) von 04/2003 bis laufend
Begonnene Beschaftigungsverhaltnisse (SvB) von 06/2001 bis laufend
Beendete Beschaftigungsverhaltnisse (SvB) von 06/2001 bis laufend
Beschaftigungsverhaltnisse im Bestand (SvB) von 06/2001 bis laufend
Begonnene Beschaftigungsverhaltnisse (GB *) von 04/2003 bis laufend
Beendete Beschaftigungsverhaltnisse (GB) von 04/2003 bis laufend
Beschaftigungsverhaltnisse im Bestand (GB) von 04/2003 bis laufend
Beschaftigungsdauer von Personen von 01/2000 bis laufend
Dauern von Beschéaftigungsverhaltnissen von 01/2000 bis laufend
Anzahl der Beschaftigungsbetriebe von 06/1999 bis laufend

4 Zu den geringfligigen Beschéftigungsverhaltnissen (GB) zahlen Arbeitsverhaltnisse mit einem niedrigen Lohn
(geringflgig entlohnte Beschaftigung — GeB) oder mit einer kurzen Dauer (kurzfristige Beschaftigung — KfB).
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Sozialversicherungspflichtiges Bruttomonatsentgelt
(jeweils Dezemberwerte)

Geschlecht

Alter

Staatsangehdrigkeit

Ausgelibte Tatigkeit nach KidB 88

Ausgelibte Tatigkeit nach ISCO-08

Ausgelbte Tatigkeit nach KidB 2010

Ausbildung (Stellung im Beruf)

Schulabschluss

Berufsabschluss

Bildungsniveau nach ISCED 2011
Anforderungsniveau

Leitungsfunktion

Arbeitszeit (Vollzeit/ Teilzeit)
Arbeithehmeruberlassung

Befristung

Politisch-administrative Gebietsstruktur Arbeitsort
Politisch-administrative Gebietsstruktur Wohnort
Gebietsstruktur der BA Arbeitsort

Gebietsstruktur der BA Wohnort

Gebietsstruktur der Grundsicherungstrager SGB Il Arbeitsort
Gebietsstruktur der Grundsicherungstrager SGB Il Wohnort
Klassifikation der Wirtschaftszweige 1993
Klassifikation der Wirtschaftszweige 2003

Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008
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von 12/1999

von 06/1999
von 06/1999
von 06/1999
von 06/1999
von 10/2012
von 10/2012
von 06/1999
von 10/2012
von 10/2012
von 10/2012
von 10/2012
von 10/2012
von 06/1999
von 01/2013
von 10/2012
von 06/1999
von 01/2002
von 06/1999
von 01/2002
von 01/2005
von 01/2005
von 06/1999
von 04/2003

von 01/2007

bis laufend

bis laufend

bis laufend

bis laufend

bis 06/2011

bis laufend

bis laufend

bis 06/2011

bis laufend

bis laufend

bis laufend

bis laufend

bis laufend

bis laufend

bis laufend

bis laufend

bis laufend

bis laufend

bis laufend

bis laufend

bis laufend

bis laufend

bis 03/2003

bis 12/2008

bis laufend
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2.1.2 Klassifikationssysteme

Im Rahmen der Beschéftigungsstatistik kommen folgende Standardklassifikationssysteme zum Einsatz®:

Klassifikation Beschreibung/Verwendung
Politische Gebietsstruktur (regionale Arbeits- bzw. Wohnort des Beschaftigten in der zum
Gliederung, Gemeindeschlissel) jeweiligen Stichtag gtiltigen Gebietsgliederung

BA-Gebietsstruktur (regionale Gliederung, = Arbeits- bzw. Wohnort des Beschaftigten in der zum
Schlissel der Dienststellenbezirke der BA) | jeweiligen Stichtag guiltigen Gebietsgliederung

Gebietsstruktur der Trager der Arbeits- bzw. Wohnort des Beschaftigten in der zum
Grundsicherung (regionale Gliederung, jeweiligen Stichtag gtiltigen Gebietsgliederung
Schlissel der Jobcenterbezirke)

Staats- und Gebietssystematik Staatsangehoérigkeit des Beschaftigten (3-stellig) in der
zum jeweiligen Stichtag gultigen Systematik

Klassifikation der Wirtschaftszweige Wirtschaftsfachlicher Schwerpunkt des
Beschaftigungsbetriebs, in welcher der Beschaftigte
arbeitet (= der Bereich mit den meisten Beschaftigten)
von Juni 1999 bis Dezember 2002: WZ 93 der
Bundesanstalt fiir Arbeit;
von Januar 2003 bis Dezember 2007: WZ 2003 des
Statistischen Bundesamtes;
von Januar 2007 bis laufend: WZ 2008 des Statistischen
Bundesamtes

Klassifikation der Berufe Ausgelbte (berufliche) Tatigkeit des Beschaftigten
von Juni 1999 bis Juni 2011: Klassifizierung der Berufe
1988 der Bundesanstalt fir Arbeit (KIdB 88);
von Oktober 2012 bis laufend: Klassifikation der Berufe
2010 der Bundesagentur fir Arbeit

Klassifikation des Bildungsniveaus Qualifikation des Beschaftigten (schulischer und
beruflicher Ausbildungsabschluss)

® Weitere Informationen zu den Klassifikationssystemen unter: Internetangebot der Statistik der BA > Grundlagen >
Klassifikationen
> Regionale Gliederungen
> Staats- und Gebietssystematik
> Klassifikation der Berufe
> Klassifikation der Wirtschaftszweige
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2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

In der Beschaftigungsstatistik gibt es folgende Messobjekte:
¢ Beschéftigte
e Beschaftigungsverhaltnisse

¢ Beschaftigungsbetriebe

Zu den sozialversicherungspflichtig Beschiftigten zdahlen folgende Personengruppen:

101: Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte ohne besondere Merkmale

102: Auszubildende

103: Beschaftigte in Altersteilzeit

104: Hausgewerbetreibende

105: Praktikanten

106: Werkstudenten

107: Behinderte Menschen in anerkannten Werkstatten oder gleichartigen Einrichtungen
111: Personen in Einrichtungen der Jugendhilfe, Berufsbildungswerken oder ahnlichen

Einrichtungen fur behinderte Menschen

112: Mitarbeitende Familienangehdrige in der Landwirtschaft

113: Nebenerwerbslandwirte

114: Nebenerwerbslandwirte saisonal bedingt

117: Nicht berufsmafig unstandig Beschaftigte

118: Berufsmaflig unstandig Beschaftigte

119: Versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters

120: Versicherungspflichtige Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters
121: Auszubildende (Arbeitsentgelt nicht Gber Geringverdienergrenze)

122: Auszubildende (aul3erbetriebliche Einrichtung)

123: Personen, die ein freiwilliges soziales, ein freiwilliges 6kologisches Jahr oder einen

Bundesfreiwilligendienst leisten (neuer Schlissel ab 01.01.2012)

124: Heimarbeiter (neuer Schliissel ab 01.06.2012)
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127: Behinderte Menschen, die im Anschluss an eine Beschaftigung in einer anerkannten

Werkstatt in einem Inklusionsbetrieb beschéftigt sind

140: Seeleute

141: Auszubildende in der Seefahrt

142: Seeleute in Altersteilzeit

143: Seelotsen

144 Auszubildende in der Seefahrt (Arbeitsentgelt nicht Gber Geringverdienergrenze)
149: In der Seefahrt beschaftigte versicherungsfreie Altersvollrentner und

Versorgungsbezieher wegen Alters

150: In der Seefahrt beschaftigte versicherungspflichtige Altersvollrentner und

Versorgungsbezieher wegen Alters
204: Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Die geringfiigig entlohnt Beschaftigten bestehen aus den Personengruppen:

109: Geringfligig entlohnte Beschaftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV
209: Mit Haushaltsscheckverfahren gemeldete geringfligig entlohnte Beschéftigte

Die kurzfristig Beschaftigten bestehen aus den Personengruppen:

110: Kurzfristig Beschaftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV

210: Mit Haushaltsscheckverfahren gemeldete kurzfristig Beschaftigte

Zum 1. April 1999 wurde das Meldeverfahren flr geringfligig Beschéftigte in das Meldeverfahren flr
versicherungspflichtige Arbeitgeber integriert. Seither sind geringfiigig Beschaftigte im privaten Haushalt
sowie geringfiigig Beschaftigte, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zu melden. Zu den
geringflgig Beschaftigten zahlen die geringfligig entlohnten Beschaftigten und die kurzfristig

Beschéftigten.

Seit April 2003 gilt das Zweite Gesetz fur moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt in dem auch der
Bereich der geringfugig entlohnten Beschaftigung neu geregelt wurde. Bis Ende Marz 2003 lag die
Obergrenze des Arbeitsentgeltes bei 325 Euro. AulRerdem durfte gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV die
Beschaftigung regelmafdig nur weniger als 15 Stunden ausgelibt werden. Die Voraussetzungen einer
geringfuigig entlohnten Beschaftigung waren also nur dann erfillt, wenn sowohl die wéchentliche
Arbeitszeit weniger als 15 Stunden betrug als auch das Arbeitsentgelt im Monat 325 Euro nicht

uberschritten hat. Ab April 2003 wurde die Grenze von 15 Arbeitsstunden die Woche aufgehoben und es
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gilt nur noch, dass die geringfligig entlohnte Beschaftigung regelmafig im Monat die jeweils geltende

Obergrenze des Arbeitsentgeltes (Geringfigigkeitsgrenze) nicht tGberschreiten darf.

Bei einer kurzfristigen Beschéaftigung gilt, dass die Befristung des Arbeitsverhaltnisses auf zwei Monate
oder 50 Arbeitstage (im Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018: 3 Monate oder insgesamt
70 Arbeitstage) vom Arbeitgeber im Vorhinein festgelegt werden muss. Nach einem
Rahmenarbeitsvertrag von einem Jahr darf zwei Monate lang kein neuer Rahmenarbeitsvertrag beim
selben Arbeitgeber abgeschlossen werden. Bei Rahmenarbeitsvertragen tber den Jahreswechsel
hinaus, wird die gesamte Dauer dieses Arbeitsverhaltnisses zum vorherigen Kalenderjahr

hinzugerechnet®.

Geringfligig entlohnte Beschaftigte sind beginnend mit dem Stichtag 30. Juni 1999 in der
Berichterstattung der Bundesagentur fur Arbeit enthalten. Die Daten fur kurzfristig Beschaftigte wurden
im Jahr 2009 ruckwirkend aufbereitet, daher sind Auswertungen ab dem Stichtag 31. Januar 2004
maoglich. Die Anzahl der kurzfristig Beschaftigten wurde erstmals im Landerreport der

Beschaftigungsstatistik flr den Stichtag 31. Dezember 2008 im Dezember 2009 veroffentlicht.

Statistik Gber Arbeitnehmeriiberlassung:

Seit 2013 gibt es ein personenbezogenes Merkmal zur Arbeitnehmeriberlassung im Meldeverfahren zur
Sozialversicherung. Damit wurde die Voraussetzung geschaffen, die Statistik zur
Arbeitnehmeriiberlassung (gemah § 8 ,Statistische Meldungen® AUG in der vor dem 01.04.2017
geltenden Fassung) in die Beschaftigungsstatistik zu integrieren. Wesentliche Vorteile der neuen
Statistik zur Arbeitnehmertberlassung sind zum einen die gréfiere fachliche Breite und Tiefe sowie die
freie Kombinationsfahigkeit von Merkmalen. Auf Grundlage der neuen Datenquelle kbnnen
differenziertere Informationen der Leiharbeitnehmer beispielsweise nach Regionen, nach ausgetibten
Tatigkeiten, nach dem Anforderungsniveau der Tatigkeiten (Helfer, Fachkraft, Spezialist, Experte) und
nach dem Alter oder der Staatsangehdrigkeit gewonnen werden. Mit der Integration der Statistik zur
Arbeitnehmeriberlassung in die Beschaftigungsstatistik wird zudem eine hdéhere Qualitat der Angaben
uber Leiharbeitnehmer sowie die Konsistenz zur bestehenden Beschaftigungsstatistik erreicht. Die
bisherige Berichterstattung aus zwei Erhebungsquellen — Arbeitnehmeriberlassungs-Statistik und
Beschaftigungsstatistik (nach Wirtschaftszweig 782/783 der WZ 2008) — mit ihren abweichenden

Ergebnissen entfallt.

Pendlerverflechtungen fiir sozialversicherungspflichtig Beschaftigte bis hin zur Gemeindeebene:
Die Beschaftigungsstatistik liefert sowohl Aussagen uber den Wohnort (Anschrift des Beschaftigten) als

auch Uber den Arbeitsort (Sitz des Beschaftigungsbetriebs). Damit ergibt sich die Mdglichkeit,

6 Flr weiterfihrende Informationen siehe: Methodenbericht der Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit, Kurzfristige
Beschaftigung, September 2010
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Pendlerverflechtungen bis auf Gemeindeebene darzustellen, indem man eine Bestandsauswertung nach

den Kriterien Wohnort und Arbeitsort, z. B. in Form einer Kreuztabelle, aufbereitet.

Anzahl und GroRe von Beschaftigungsbetrieben:

Durch die Zuordnung eines Beschaftigten Uber die Betriebsnummer zu einem Beschaftigungsbetrieb,
ergibt sich die Méglichkeit, eine Bestandsauswertung nach Beschaftigungsbetrieben und Klassierung in
GrdRenklassen vorzunehmen.

Ein Beschaftigungsbetrieb im Sinne des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung ist eine regional und
wirtschaftsfachlich abgegrenzte Einheit. Diese Definition steht in einem starken Zusammenhang zum
betriebswirtschaftlichen Betriebsbegriff, in dem der Betrieb als eine rdumlich zusammenhangende,
technische und organisatorische Einheit gekennzeichnet ist, in der Personen zum Zwecke einer

bestimmten Produktion zusammenarbeiten

Begonnene und beendete sozialversicherungspflichtige Beschaftigungsverhaltnisse:

Die Statistik der begonnenen und beendeten Beschéaftigungsverhaltnisse basiert auf den im Rahmen
des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung ubermittelten Anmeldungen mit dem Abgabegrund ,Beginn
einer sozialversicherungspflichtigen Beschaftigung“ bzw. Abmeldungen mit den Abgabegrinden ,Ende

einer sozialversicherungspflichtigen Beschaftigung®.

Beschaftigungsstatistik-Historik:
Die Bestandsdaten der Beschaftigungsstatistik fur die Berichtsjahre 1980 bis 1998 stehen jeweils fiur den
Stichtag 30.06. zur Verfugung. Berichtsfahig sind — allerdings mit einem nur sehr begrenzten

Merkmalskatalog und regionalen Einschrankungen:

e sozialversicherungspflichtig Beschaftigte

e Beschaftigungsbetriebe

Entgelte:

Die Beschaftigungsstatistik berichtet jahrlich Gber Entgelte und Entgeltverteilungen von
sozialversicherungspflichtig Beschéaftigten. Die statistischen Auswertungen Uber Entgelte werden
durchgehend auf sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschaftigte (ohne Auszubildende) eingeschrankt.
Auf diese Weise kdnnen Vergleiche durchgefiihrt werden, etwa zwischen soziodemografischen Gruppen
oder Regionen, die in ihrer Aussagekraft nicht durch unterschiedliche Anteile von Teilzeitbeschéaftigten
oder Auszubildenden beeintrachtigt sind.

Die Statistik Uber Entgelte basiert auf Stichtagsauswertungen fiir Beschaftigte jeweils zum 31.12. eines
Jahres. Fur andere Stichtage liegen keine Daten vor. Das ist darin begrundet, dass zum Stichtag 31.12.
der Bestand der Beschaftigten, bedingt durch die Systematik des Meldeverfahrens zur
Sozialversicherung, zu etwa 95 bis 98 Prozent auf Meldungen beruht, die eine Entgeltangabe enthalten.

Bei allen anderen Stichtagen ist dieser Anteil deutlich geringer, weil dann wesentlich mehr
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Beschaftigungsverhaltnisse aufgrund ,Anmeldungen“ gezahlt werden, fur die generell keine

Entgeltangaben vorgesehen sind.

2.2 Nutzerbedarf

Die Ergebnisse werden sowohl fur Arbeitsmarkt- und Konjunkturbeobachtungen als auch fur
Strukturanalysen und -vergleiche sowie flr Planungs- und Entscheidungszwecke verwendet. Zu den
Hauptnutzern der Statistik z&hlen Politik, Verwaltungen, Forschungsinstitute, Wissenschaft,
Berufsverbande, Bildungseinrichtungen, privatwirtschaftliche Unternehmen, Offentlichkeit, Medien,
Arbeitsagenturen, Jobcenter, sowie statistische Amter. Des Weiteren flieRen die Ergebnisse der
Beschaftigungsstatistik in die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) des Statistischen
Bundesamtes, insbesondere als Grundlage der darin integrierten Erwerbstatigenrechnung, und auf

Betriebsebene in das Unternehmensregister ein.

Nach den Ergebnissen der Reprasentativstatistik Uber die Bevolkerung und den Arbeitsmarkt
(Mikrozensus) stellen sozialversicherungspflichtig und geringfligig Beschaftigte einen Anteil von rund
80 Prozent an allen Erwerbstatigen dar. Damit sind Ergebnisse aus der Beschaftigungsstatistik ein

wesentlicher Faktor fir die Darstellung des erwerbsstatistischen Gesamtbildes.

2.3 Nutzerkonsultation

Auf die unterschiedlichen Bedirfnisse wird in direktem Kontakt zum Kunden eingegangen. Anregungen
und Winsche hinsichtlich der Weiterentwicklung der Beschéaftigungsstatistik werden von DESTATIS und
den Statistischen Landesamtern in regelmafigen Arbeitskreisen (AK) aufgegriffen (z. B. im Rahmen des
AK BST-Online, hierbei erhalten DESTATIS und die Statistischen Landesamter Gber das Internet einen
verschlisselten Online-Zugriff auf aggregierte Beschaftigungsdaten, und des AK

Erwerbstatigenrechnung).

In jahrlichem Turnus findet eine Sitzung des Expertenkreises Arbeitsmarkt und Grundsicherungsstatistik
mit Vertretern aus statistischen Amtern und Stellen des Bundes, der Lander und Kommunen, aus
Arbeits- und Sozialministerien der Lander, aus den kommunalen Spitzenverbanden sowie des BMAS
und Vertretern der Sozialpartner statt. Ziel ist die Férderung der Transparenz und das Verstandnis Gber
die Statistiken der Bundesagentur fur Arbeit sowie die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit bei deren

Nutzung.

Auf die individuellen Bedurfnisse, Erfahrungen, Anregungen und/oder Kritikpunkte wird in direktem
Kontakt zum Kunden eingegangen. Dies erfolgt telefonisch, per E-Mail oder ber ein eigens hierfir

eingerichtetes Kontaktformular im Internet. Die Schaltflache zum Formular ist zu finden unter:
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Internetangebot der Statistik der BA > Service > Kontakt, Feedback und Kiritik.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Die Beschaftigungsstatistik wird als Sekundarstatistik aus Verwaltungsdaten in Form einer Vollerhebung
gewonnen. Die ,Erhebung” basiert auf dem ,Gemeinsamen Meldeverfahren zur gesetzlichen Kranken-,
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung®, das mit Wirkung vom 1. Januar 1973 im friheren
Bundesgebiet und nach der Wiedervereinigung auch in den neuen Landern und Berlin-Ost eingefiihrt
worden ist. Das Verfahren verlangt von den Arbeitgebern fur alle sozialversicherungspflichtigen und
geringfugigen Arbeitnehmer einheitliche und automationsgerechte Meldungen Uber
versicherungsrelevante Tatbestande, welche im abgeschotteten Statistikbereich der Bundesagentur fur
Arbeit in statistische Versichertenhistorien Gberfuhrt und gespeichert werden. Diese pseudonymisierten

Historien bilden die Grundlage stichtags- und zeitraumbezogener statistischer Messungen.

3.2 Vorbereitung und Durchfiihrung der Datengewinnung

Die Erhebung der Daten erfolgt als mehrstufiges Verwaltungsverfahren. Die Arbeitgeber Gbermitteln ihre
maschinell erfassten Meldungen i. d. R. an die zustandigen Krankenkassen. Diese prifen die
Meldungen auf inhaltliche Richtigkeit und nehmen — falls erforderlich — Korrekturen vor. Die von den
Krankenkassen gepriften Daten werden an die Datenstellen der Rentenversicherungstrager
weitergeleitet. Nach einer weiteren Prifung werden die fur die Bundesagentur fir Arbeit relevanten
Daten Ubermittelt und dort fir Zwecke der Beschaftigungsstatistik verarbeitet. Die

Beschaftigungsstatistik basiert somit auf einer Vollerhebung.

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)

Datenaufbereitung umfasst die Konsolidierung und Vereinheitlichung von Daten, Zusammenfiihrung von
Daten aus unterschiedlichen Datenquellen, den Ubergang von einer Einzelfall-zeitraumbezogenen
Perspektive auf eine stichtagsbezogene und auch wieder nach statistischen Kriterien neue

zeitraumbezogene Perspektive und die Ermittlung von Kennzahlen.

Die Daten werden bei der Statistik der BA in zentralen statistischen IT-Verfahren aufbereitet. Als Basis
entstehen Konten mit verlaufsorientierten Statistik-Informationen je Person, aus denen die oben

beschriebenen statistischen Kennzahlen ermittelt werden. Die ausgewerteten statistischen Ergebnisse
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stehen in einem statistischen Data Warehouse (DWH) in relationalen Datenbanken und

mehrdimensionalen Datenwtrfeln zur Verfligung.

Die Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit flhrt fir jeden Versicherten unter seiner
Versicherungsnummer ein statistisches Versichertenkonto, auf dem alle eingehenden Meldungen in der
Reihenfolge des Wirksamkeitsdatums gespeichert werden. Die Betriebsangaben werden durch den
Betriebsnummern-Service der Bundesagentur flr Arbeit erhoben und in einer zentralen Datei der
Beschaftigungsbetriebe gespeichert. Flr die Beschaftigungsstatistik werden die personen- und die
betriebsbezogenen Daten zusammengespielt. Ab dem Stichtag 30. Juni 1999 werden die
Datenbestande bei der Bundesagentur fur Arbeit in einem fir statistische Zwecke konzipiertem DWH

einheitlich gespeichert und verwaltet. Die Datenbereitstellung erfolgt Gber Printmedien bzw. das Internet.

Auf der Basis der Meldungen zur Sozialversicherung wird monatlich mit rund 6 Monaten Wartezeit der
Bestand an sozialversicherungspflichtig bzw. geringfiigig Beschaftigten ermittelt. Aufgrund der
Abgabefristen und des Meldeflusses sind stabile statistische Ergebnisse aus der Beschaftigungsstatistik
erst nach dieser Wartezeit zu erzielen. Um jedoch dem Bedurfnis nach zeitnaheren Ergebnissen gerecht
zu werden, wird monatlich zusatzlich der Bestand an sozialversicherungspflichtig bzw. geringfugig
Beschaftigten mit 2 und 3 Monaten Wartezeit ermittelt und auf ,6-Monatswerte“ hochgerechnet
(Wirtschaftsabteilungen x Bundeslander). Bei der Interpretation der aktuellen Daten ist zu
bertcksichtigen, dass eine Schatzung mit Unsicherheiten behaftet ist. Nach 3 Monaten stehen ca. 80 bis

85 Prozent der An- und Abmeldungen fir statistische Auswertungen zur Verfliigung.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Saisonbereinigte Daten aus der Beschéaftigungsstatistik werden unter anderem in den Tabellen
,Saisonbereinigte Zeitreihen — Deutschland, West/Ost und Lander (Monatszahlen) veroffentlicht (zu

finden unter: Internetangebot der Statistik der BA > Statistiken > Statistiken aktuell > Saisonbereinigte

Zeitreihen). Zur Saisonbereinigung wird die vom Europaischen Statistischen System empfohlene
Software JDemetra+ verwendet, die die beiden Verfahren X-12-ARIMA und TRAMO-SEATS umfasst.

Im Rahmen der Entgeltstatistik werden Verteilungsparameter wie Quintile, Quartile und Mediane

dargestellt.

Nahere Einzelheiten kénnen den entsprechenden Veréffentlichungen aus der Beschaftigungsstatistik

zum jeweiligen Thema entnommen werden.
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3.5 Beantwortungsaufwand

Da es sich bei der Beschaftigungsstatistik um eine Sekundarstatistik handelt, ist der
Beantwortungsaufwand fiir rein statistische Zwecke sehr niedrig. Die hauptsachlichen Aufwande, die bei
den Arbeitgebern entstehen, dienen der Sozialversicherung. Die aus den Angaben resultierende Statistik
ist in weiten Teilen lediglich ein Nebenprodukt und verursacht damit keine Aufwande. Eine Ausnahme
bildet die Angabe zum Tatigkeitsschlissel, der Aufwand fur diese Angabe ist jedoch schwer

quantifizierbar und hangt von der Gréfe und technischen Ausstattung des Arbeitgebers ab.

4 Genauigkeit und Zuverlassigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Diese Statistik basiert auf einer Vollerhebung. Sie ermdglicht gegenliber Stichprobenerhebungen eine
weitaus tiefere Differenzierung in den Merkmalskombinationen, vor allem nach Regionen und
wirtschaftlichem Schwerpunkt der Betriebe bzw. Arbeitgeber. Die Auskunftspflicht der Arbeitgeber

garantiert relativ vollstandige und aussagefahige Angaben.

Da die Beschaftigungsstatistik auf Daten des Meldeverfahren zur Kranken-, Pflege-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung beruht, also auf Daten, die fir versicherungsrechtliche Zwecke erhoben und
genutzt werden, ist die Qualitat der statistischen Ergebnisse insgesamt als sehr hoch einzuschatzen. Die
Meldungen zur Sozialversicherung werden von den Arbeitgebern oder ihren beauftragten
Lohnabrechnungs-Dienstleistern an die Sozialversicherungstrager Ubermittelt. Nach Eingang werden sie
einer Prufung durch ein automatisiertes Programm (Kernprufprogramm) unterzogen. Eine Beschreibung

der Prifschritte ist im Gemeinsamen Rundschreiben ,Gemeinsames Meldeverfahren zur Kranken-,

Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung®“ (GR) in der Anlage 9.4 aufgefuhrt.

In Einzelfallen kann es Unstimmigkeiten in den Meldungen geben. So kénnen einzelne (erwartete)
Meldungen fehlen, Meldungen kénnen doppelt eingehen oder Stornierungen gehen vor einer eigentlich
zu stornierenden Meldung ein oder sie verspaten sich enorm. In der Statistik-Verarbeitung werden
solche Falle in der Regel korrigiert. Beispielsweise blieben zwischen 0,1 und 0,3 Prozent der
Beschaftigungsverhaltnisse aufgrund von fehlenden Meldungen dauerhaft ,offen“. Diese
Beschaftigungen mussen in der Datenverarbeitung der Statistik nach einer gewissen Zeit kinstlich
beendet werden. Die individuelle statistische Beschaftigungshistorie wird korrigiert und
Kumulationseffekte, z. B. wegen nicht erfolgter Abmeldungen, werden in den Ergebnissen der Statistik

vermieden.
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Hinsichtlich der Qualitatsbewertung kann eine Unterscheidung zwischen den Merkmalen vorgenommen
werden, die sowohl sozialversicherungsrechtlich als auch zum Teil statistisch relevant, und jenen
Angaben, die nur statistisch relevant sind. Nur statistisch relevant sind die Angaben im
Tatigkeitsschlissel (TS), also die Information Gber die ausgelbte Tatigkeit, den hdchsten Schul- sowie
Ausbildungsabschluss, die Vertragsform (Voll-/Teilzeit und ab TS 2010 auch: Befristet/Unbefristet) und
das Arbeitsverhaltnis (ab TS 2010: Unterscheidung nach Arbeithehmeriberlassung ja/nein). Alle
Merkmale, die auch sozialversicherungsrechtliche Relevanz haben, sind in der Qualitat als sehr hoch
einzustufen (z. B. Geschlecht, Alter, Entgelte, Beschéaftigungszeitrdume). Die Merkmale, die vorrangig
fur statistische Zwecke erhoben werden, unterliegen nicht den gleichen Kontrolimechanismen wie die
sozialversicherungsrechtlich relevanten Merkmale. Beispielsweise kann die Angabe zum Beruf nicht auf
Einzelfallebene gepruft werden. Unstimmigkeiten wie zwischen Berufen und dem allgemeinen héchsten
Schul- oder Berufsabschluss werden analysiert und dokumentiert. Fallen bei Analysen gréRere
Unstimmigkeiten auf, wird von einer Verdoffentlichung abgesehen. Als Beispiel sei an dieser Stelle das
Merkmal ,Befristung“ genannt, welches aufgrund mangelnder Aktualisierung durch die Arbeitgeber nur
fur die Statistik der begonnenen Beschaftigungsverhaltnisse valide ist. Bei Auswertungen des
Befristungsanteils beim Bestand an Beschaftigten zeigt sich — verursacht durch oftmals nicht gemeldete

Entfristungen — ein kiinstlicher Zuwachs, welcher nicht der realen Entwicklung entspricht.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Da es sich bei der Beschaftigungsstatistik um eine Vollerhebung handelt, gibt es auf die

Grundgesamtheit bezogen keine stichprobenbedingten Fehler.

Statistische Ergebnisse, die jedoch anhand von einer nach bestimmten Kriterien selektierten Teilmenge
der Grundgesamtheit ermittelt wurden, kdnnen stichprobenbedingte Fehler enthalten. Je kleiner diese
Teilmenge ist (z. B. alle Bestandsfalle mit Entgelt im Beschéaftigungszeitraum) und je weiter diese
untergliedert wird (z. B. in 100er Schritte), umso grél3er wird der stichprobenbedingte Fehler. Folge
dieser Tatsache ist, dass statistische Ergebnisse (z. B. Medianwerte) fur kleine Teilmengen der
Grundgesamtheit nicht automatisch als verallgemeinerungsfahige Ergebnisse angesehen werden
kénnen. Daher ist es erforderlich, dass die Stichprobe hinreichend grof3 gewahlt wird. Im o. g. Beispiel
wurde aus diesem Grund fur die Berichterstattung uber Entgelte von Teilmengen der Beschaftigten eine

Mindestgrofle von 500 Bestandsfallen gewahlt.
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4.3 Nicht-stichprobenbedingte Fehler

Die Beschaftigungsstatistik basiert auf den Registerdaten der Arbeitsverwaltungen (Agenturen fir Arbeit
oder Jobcenter). In diesem Sinne handelt es sich um eine Vollerhebung der dort registrierten
Merkmalstrager, z. B. Personen, Betriebe, Stellen. Bei Vollerhebungen ist grundsatzlich anzunehmen,
dass eine (weitgehend) vollzahlige Erfassung der Messobjekte erfolgt. Daher liegt bezogen auf die
Grundgesamtheit kein stichprobenbedingter Fehler vor und die Zuverlassigkeit der Ergebnisse
registrierter Merkmalstrager ist sehr hoch. Die Angaben werden flir konkrete Verwaltungszwecke erfasst
(z. B. Arbeitsvermittlung oder Leistungsgewahrung). Deshalb sind diese Angaben in der Regel von
hoher Qualitat und Aktualitat.

Aber auch die in Verwaltungsverfahren erhobenen Angaben kdnnen fehlerhaft sein. Je nach der
Bedeutung einer Angabe im Verwaltungsvorgang kdnnen Angaben in den Verwaltungsregistern eine
unterschiedliche Qualitat aufweisen. So ist festzustellen, dass personenbezogene und
zahlungsbegrindende Daten in der Regel eine hohe Qualitat aufweisen. Dagegen ist bei Angaben, die
fur den Verwaltungsvorgang weniger relevant sind, ein héherer Anteil an Erfassungsfehlern zu erwarten.
Die Fehler kdnnen die erfasste Population insgesamt betreffen oder aber einzelne Angaben oder

Erhebungsinhalte.

Die Richtigkeit und die Vollstandigkeit der Angaben werden zu einem grofen Teil durch Prifverfahren
garantiert. Dennoch gibt es statistische Versichertenkonten, die unvollstandig sind. Dies fuhrt dazu, dass
bei der Auswertung flr einige Merkmale nicht-zuordenbare bzw. keine Angaben vorhanden sind. Die
Folge davon ist, dass z. B. die Summe aus ,Vollzeitbeschaftigten® und , Teilzeitbeschaftigten” nicht
immer die ,Beschéaftigten insgesamt” ergibt. Allerdings ist die GroRRenordnung dieser nicht-zuordenbaren

Angaben nicht ergebnisrelevant.
Abbildung von Beschiftigungsverhaltnissen eines Beschiftigten:

Die einzelnen Meldungen werden anhand der Identifikatoren Versicherungsnummer, Betriebsnummer
und Personengruppe mithilfe der Abgabegriinde und den Datumsangaben zu Beschaftigungskonten
zusammengeflgt, oder anders ausgedrickt: zu Beschaftigungsverlaufen zusammengefasst. Aus diesen
Beschaftigungsverlaufen lassen sich in einem nachsten Schritt die Beschaftigungen und die
Beschaftigten abbilden. Somit kdnnen dann sowohl Beschaftigungsverhaltnisse als auch Beschaftigte

mit einer Hauptbeschaftigung valide abgebildet werden.

Neben einer sozialversicherungspflichtigen Beschaftigung kann eine geringfligige Beschaftigung
ausgeibt werden. Bei Auslibung von mehreren geringfiigigen Beschaftigungsverhaltnissen sind diese
zusammenzuzahlen. Dies wird bei den Einzugsstellen der Krankenkassen gepruft und gegebenenfalls

werden korrigierte Meldungen eingefordert. Treffen die berichtigten Meldungen zeitnah in der Statistik
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ein, werden die Mehrfachbeschéaftigungsverhaltnisse richtig abgebildet. Zumeist ist die in der
Beschaftigungsstatistik vorliegende Wartezeit von sechs Monaten bis zur endglltigen Festlegung der
statistischen Zahlen ausreichend. Gehen allerdings verspatete Korrektur-Meldungen ein, haben diese
keinen korrigierenden Effekt mehr auf die festgeschriebenen 6-Monatswerte. Dies kommt in Einzelfallen
vor, spielt aber fur die statischen Ergebnisse insgesamt keine signifikante Rolle. Daher sind auch die
Ergebnisse von Mehrfachbeschaftigungen, insbesondere die der Nebenbeschaftigungen, von sehr hoher
Qualitat.

Einschrankungen auf Ebene wichtiger Merkmale:

Die Genauigkeit der wirtschaftsfachlichen Gliederung ist aufgrund der Regelung zur
Wirtschaftszweigvergabe nur bis auf die Ebene der Wirtschaftsgruppen (3-Steller-Ebene) als qualitativ
hoch einzustufen. Laut dieser Regelung zur Wirtschaftszweigvergabe sind fur die Bestimmung des
Wirtschaftszweiges pro Beschaftigungsbetrieb der wirtschaftsfachliche Schwerpunkt des Gberwiegenden
Teils der Beschaftigten sowie der Zweck des Beschaftigungsbetriebs mafigeblich. Mit diesem
Wirtschaftszweig, der nach Schwerpunkt und Zweck bestimmt wird, werden alle Beschaftigten des
Beschaftigungsbetriebs gemeldet, ungeachtet dessen, ob der einzelne Beschaftigte tatsachlich in
diesem Schwerpunkt tatig ist. Demnach ist die Zuteilung des Wirtschaftszweiges auf der Ebene der
Wirtschaftsunterklasse (5-Steller-Ebene) und der Wirtschaftsklasse (4-Steller-Ebene) nicht in jedem Fall

als zuverlassig einzustufen. Die Qualitat der 4- und 5-Steller wird daher mit mittel bewertet.

Die Adressangabe aus der ,Datei der Beschaftigungsbetriebe® ist die Grundlage der Angaben im
~otatistischen Betriebsdatenregister” und der Ermittlung des Arbeitsortes der Beschéftigten. Als
.Beschaftigungsbetrieb im Sinne der Beschaftigungsstatistik gilt die wirtschaftsfachlich und regional
abgegrenzte Niederlassung/Arbeitsstatte, in der sozialversicherungspflichtig oder geringfigig
Beschéftigte tatig sind. Ein ausgewahlter ,Beschaftigungsbetrieb® kann allerdings flr mehrere
Niederlassungen eines Unternehmens mit gleichem wirtschaftsfachlichem Schwerpunkt und mit Sitz in
der gleichen Gemeinde Meldungen zur Sozialversicherung fur alle Beschaftigten aus diesen
Niederlassungen mit einer Betriebsnummer abgeben. Aus diesem Grund ist der Arbeitsort

(= Betriebssitz) des Beschaftigten nur bis zur Gemeindeebene prazise. Aussagen zum Arbeitsort oder
zu Arbeitsstatten innerhalb von Gemeinden sind daher methodisch nicht sinnvoll. Die Qualitat der

Information des Arbeitsortes wird bis auf die Ebene von Gemeinden als hoch eingestuft.

Pendlerergebnisse werden grundsatzlich nur aus dem Bestand zum Stichtag 30.06. erstellt. Fir
Beschaftigte werden zum einen Wohnortinformationen vom Arbeitgeber gemeldet und zum anderen
werden im Falle einer Ummeldung Adressanderungen von den Meldebehdérden Gbermittelt. Liegen fir
einen Beschaftigten mehrere Wohnortinformationen vor, werden vorrangig die Informationen der

Meldebehdrden verwendet, die sich stets auf den Hauptwohnsitz beziehen. Die Arbeitgeber melden
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Beschaftigtendaten Uber das Meldeverfahren zur Sozialversicherung, wobei fir den Wohnort nicht klar
geregelt ist, welcher Wohnsitz — Haupt- oder Nebenwohnsitz mit Gberwiegendem Aufenthaltsort — vom
Arbeitgeber gemeldet werden soll. In der Regel leitet sich der Wohnort von Beschaftigten also vom
Hauptwohnsitz ab, in Einzelfallen kann es sich aber auch um den Zweitwohnsitz handeln. Fir die
Betrachtung von Pendlerdaten muss das bei der Interpretation beriicksichtigt werden, da sich fiir den

Hauptwohnsitz wahrscheinlich eine groRere Distanz zum Arbeitsort ergibt als fiir einen Zweitwohnsitz.

Die ausgelbte Tatigkeit der Beschaftigten liegt seit dem Berichtsmonat Oktober 2012 in sehr tiefer
Gliederung nach der Klassifikation der Berufe 2010 (KIdB 2010) vor. Diese Angaben sind gut
Uberfuhrbar in die internationale Berufsklassifikation, der ISCO-08 (International Standard Classification
of Occupations 2008), und sie ermdglichen eine gute internationale Vergleichbarkeit in den amtlichen
Statistiken.

Die berufliche Tatigkeit nach der Klassifikation der Berufe 2010 (KIdB 2010) wird aus einem Merkmal der
Arbeitgebermeldungen zur Sozialversicherung ermittelt. Dieses wird primar fir statistische Zwecke
genutzt. Bei der Erfassung von Berufen nach der KIdB 2010 durch die Arbeitgeber bestehen Spielraume.
Dieser Umstand sorgt bei geringen Fallzahlen fir Unscharfen und ist bei der Analyse von berufsfachlich
tief gegliederten Ergebnissen (zum Beispiel Berufsgattungen) zu berlcksichtigen. Insbesondere bei
Kombination mit weiteren Merkmalen und in tiefer regionaler Gliederung nehmen diese statistischen

Unsicherheiten zu und mussen bei der Interpretation der Ergebnisse bertcksichtigt werden.

Anhand von ausfiihrlichen Analysen zu verschiedenen Berufsaggregaten konnte nachgewiesen werden,
unterhalb welcher Grofienordnung mit einer stark erhdohten Wahrscheinlichkeit von Unscharfen infolge
der Spielrdume bei der Erfassung von Berufen ausgegangen werden kann. Der identifizierte kritische
Wert betragt 100. Dieser Wert von 100 wird in der Berichterstattung der Beschaftigungsstatistik Gber
Berufe als Schwellenwert fur den uneingeschrankten Ausweis von Ergebnissen genutzt, und zwar
unabhangig davon, fur welche Ebene der Berufsaggregate und welche Ebene der Gebietsstruktur die
Auswertungen vorgenommen werden. Auch Werte unter 100 werden ausgewiesen, sie erhalten jedoch
eine optische Klammerung, die darauf hinweisen soll, dass hier mit einer hdheren Wahrscheinlichkeit

von einer eingeschrankten Aussagekraft ausgegangen werden sollte.

Losgeldst davon gibt es Randbedingungen, welche die Aussagekraft der Berufe begrenzen:

Viele jeweils vergleichbare Berufe werden sowohl von Angestellten, als auch von Beamten,
Selbstandigen und Freiberuflern ausgelbt. Letztere fallen aus der Beschaftigungsstatistik heraus. Je
nach regionaler Wirtschaftsstruktur kann sich dies starker oder weniger stark durch eine Untererfassung
der Berufe auswirken. Dies gilt beispielsweise flr Lehrer, kleingewerbliche und handwerkliche
Tatigkeiten, fiir Rechtsanwélte und Notare, fiir Steuerberater, firr niedergelassene Arzte oder fir
Architekten.
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Die Anderung der Arbeitszeit stellt kein zu meldendes Ereignis im Beschéftigungsverhéltnis dar. Insoweit
wird der Wechsel von Vollzeit zu Teilzeit und umgekehrt in der Regel erst mit der folgenden
Jahresmeldung beriicksichtigt. Das heilkt, es gibt einen Zeitverzug zwischen dem Eintritt der Anderung
und der Meldung des Arbeitgebers. Da der Zeitverzug in beide Richtungen (VZ €-> TZ) auftritt, ist zu
erwarten, dass der Fehler sich in den aggregierten Ergebnissen zum Teil oder vollstandig aufhebt.
Gleichzeitig gibt es jedoch einen Effekt der versdumten Aktualisierung in den Meldungen. Nach
Umstellung des Tatigkeitsschllissels im Jahr 2012 konnte ein um etwa 3 Prozentpunkte héherer Anteil
der Teilzeitbeschaftigten festgestellt werden (Anteil 2010: 21 Prozent, Anteil 2011: 24 Prozent, jeweils im
Jahresdurchschnitt). Dieser Fehler kann als kumulierter Effekt fehlender Aktualisierungen der
vorangehenden Berichtsjahre interpretiert werden. Insgesamt betrachtet wird die Qualitat fir das
Merkmal Arbeitszeit grundsatzlich mit hoch eingestuft. Messfehler sind gering und Unstimmigkeiten sind

selten, kdnnen aber in Teilgruppen von Beschaftigten verstarkt auftreten.

Die Auspragung ,,Abschluss unbekannt® ist bei der Schulbildung und beruflichen Bildung jeweils mit rund
10 und 15 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschaftigten besetzt. Bei den geringfligig
Beschaftigten liegt dieser Anteil bei jeweils rund 20 Prozent. Die Qualitat dieser Merkmale wird mit mittel
bis hoch eingestuft. Messfehler kbnnen bei Auswertungen in Augenschein treten und der Anteil der

fehlenden Angaben ist relativ hoch.

Die Beschéftigten in Arbeitnehmeriiberlassung (ANU) werden in der Statistik seit der Revision 2014
nach dem Konzept der ,Hauptbeschaftigung von Personen® ermittelt, d. h. als Summe der
sozialversicherungspflichtig Beschaftigten und der ausschlieRlich geringfugig Beschaftigten (SvB plus
aGB). Erganzend stehen Beschaftigungsverhaltnisse in der Arbeitnehmeriberlassung zur Verfligung.
Wird bei Mehrfachbeschaftigung die Arbeithehmeriberlassung ausschliel3lich in der
Nebenbeschaftigung ausgelibt, bleibt diese nach dem Konzept des Hauptbeschaftigungsverhaltnisses
auf der Personenebene unbertcksichtigt. Daher ist die Anzahl der Beschaftigungsverhaltnisse in der
Arbeitnehmerlberlassung etwas gréf3er als die Anzahl der beschéaftigten Personen dieser Gruppe. Die
GroRenordnung von ANU-Beschéftigten ausschlieRlich in der Nebenbeschaftigung betragt rund

4 Prozent bezogen auf die ANU-Beschéftigten in Hauptbeschéaftigung. Beim Merkmal
»Arbeitnehmertberlassung“ wird von einer sehr hohen Qualitat der Angaben ausgegangen, da diese
Personaldienstleistung tberwiegend von Arbeitgebern angeboten wird, fir die die

Arbeitnehmerlberlassung das Kerngeschaft darstellt. Synonym zum Begriff ,Arbeitnehmeriberlassung’

werden auch die Begriffe ,Leiharbeit* und ,Zeitarbeit* verwendet.

Die Qualitat des Merkmals zur Befristung ist nur fur begonnene Beschaftigungsverhaltnisse mit hoch
einzustufen, da der kontinuierliche Anstieg des Befristungsanteils bei Beschaftigten und
Beschaftigungen im Bestand aus der Beschaftigungsstatistik sich nicht mit anderen Datenquellen wie

dem |IAB-Betriebspanel oder dem Mikrozensus belegen lasst. Die Ursache ist, dass nicht alle
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Arbeitgeber im gleichen Mal3e die Angabe zur Befristung bei Folgemeldungen zur Sozialversicherung
aktualisieren. Eine Entfristung hat keinen Einfluss auf die Versicherungszeiten oder die
Sozialversicherungsbeitrage. Daher ist die Aktualisierung des Merkmals von ,befristet” auf ,unbefristet*
von untergeordneter Bedeutung fir die Arbeitgeber oder deren Lohnabrechnungsdienstleister. Dies flhrt
allerdings im Laufe der Zeit beim Bestand der Beschaftigten zu einem kunstlichen Zuwachs des
Befristungsanteils. Deshalb kdnnen keine statistischen Ergebnisse zur befristeten Beschaftigung fur den
Bestand der Beschéftigten verodffentlicht werden. Am Beginn von Beschéaftigungsverhaltnissen liegen
dagegen aktuelle und verlassliche Angaben zur Befristung vor. Dies zeigen auch die Vergleiche mit
anderen Quellen, wie dem IAB-Betriebspanel und der IAB-Stellenerhebung. Die Ergebnisse zur
Befristung von begonnenen Beschéaftigungsverhaltnissen kdnnen somit ab dem Berichtsmonat

Oktober 2012 berichtet werden.

Des Weiteren ist zu beachten: Die Auswertung nach der Befristung ist nicht fur alle
sozialversicherungspflichtig Beschaftigten gleichermalien aussagekraftig. Zur Berechnung von
Anteilswerten ist es notwendig, eine sinnvolle Basismenge fur den Nenner abzugrenzen. Dabei kann
man sich an einer typischen Fragestellung orientieren. Zum Beispiel: ,Wie viele
sozialversicherungspflichtige Beschaftigte werden befristet angestellt, obwohl sie auch unbefristet

angestellt werden konnten?“

Es wurde daher eine SvB-Kerngruppe Befristung gebildet, aus der die per se befristeten

Beschaftigungen ausgeschlossen sind. Siehe Methodische Hinweise zur Befristung.

Das Entgelt wird aus der Hauptbeschaftigung des Beschéftigten ermittelt. Bei Mehrfachbeschaftigungen
wird keine Zusammenrechnung der Entgelte vorgenommen. Es handelt sich um das Arbeitsentgelt vor
Abzug von Steuern (Lohnsteuer, Solidaritatsbeitrag, ggf. Kirchensteuer) und
Sozialversicherungsbeitragen (i. d. R. Rentenversicherung, Krankenversicherung,

Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung). Dazu gehéren auch:

o Urlaubs- und Weihnachtsgelder, Tantiemen, Gratifikationen

e Mehrarbeits-/Uberstundenvergiitungen und Mehrarbeitszuschlage

e Familienzuschlage

e Gefahrenzuschlage und Schmutzzulagen

e Provisionen und Abfindungen
Die Informationen zu den Entgelten dirfen nur aus systemgepruften Entgeltabrechnungsprogrammen
bzw. Ausfullhilfen abgegeben werden. Sie unterliegen zudem hohen Prifstandards, da die Angaben
unter anderem auch fur die Sozialversicherungstrager von hoher Relevanz sind. Damit erfullt die

Entgeltangabe einen sehr hohen Erhebungsstandard.
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Auswertungen uber das Entgelt sind aufgrund der Verfahrensregeln des Meldeverfahrens zur
Sozialversicherung nur fiir den Stichtag 31. Dezember sinnvoll und aussagekraftig, da zu diesem

Stichtag rund 95 Prozent der Meldungen mit einer Entgeltangabe vorliegen.

Um vergleichbare Angaben zu erhalten, missen die Entgeltangaben auf
e einen einheitlichen monatlichen Zeitraum normiert und

o ggf. auf sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschéaftigte einer Kerngruppe bezogen werden.

Zwar werden die Entgelte fur Beschaftigte zum Stichtag 31. Dezember ,gemessen®, aber ihre
sozialversicherungspflichtigen Bruttoarbeitsentgelte beziehen sich immer auf den ganzen, bis zu diesem
Tag durchgehenden Beschaftigungszeitraum beim Arbeitgeber. Der Beschaftigungszeitraum kann das

gesamte Kalenderjahr, im Extremfall aber auch nur einen Tag (den 31. Dezember) umfassen.

4.4 Revisionen
4.4.1 Revisionsgrundsitze

Aufgrund von neuen statistischen Methoden und Techniken, von festgestellten Fehlern in der
Datenverarbeitung, von geanderten rechtlichen oder fachlichen Rahmenbedingungen oder von
Erweiterungen im Sinne des Nutzerbedarfs kann sich die Notwendigkeit ergeben, die statistischen

Modelle und Konzepte zu dndern und die verdéffentlichten statistischen Ergebnisse zu revidieren.

Das Revisionsverfahren der Statistik der BA orientiert sich grundsatzlich an den anerkannten
Revisionsverfahren anderer Anbieter amtlicher Statistik. Die Statistik der BA unterscheidet die Typen

anhand der Auswirkung auf die Statistik und der Bedeutung fur die Adressaten der Statistik.

Die Statistik der BA sieht die Aktualisierung von vorlaufig publizierten Daten durch endgultig
festgeschriebene statistische Ergebnisse nicht als Revision an. Hierbei handelt es sich um einen
monatlichen Routineprozess, um innerhalb einer festgelegten Wartezeit nachtraglich erfasste

Anderungen oder Vervollstandigungen der Quelldaten in den Statistiken beriicksichtigen zu kénnen.

Definitionen von und Abgrenzung zwischen Revisionsarten, allgemeine Revisionsgrundsatze sowie
Beschreibungen zur Umsetzung und Ablauf von Revisionen sind zusammengefasst und veréffentlicht im

Revisionskonzept der Statistik der BA.

4.4.2 Revisionsverfahren

Eine Revision ist die riickwirkende Anderung von statistischen Ergebnissen. Die Ursachen fiir eine
Revision sind in der Regel methodische und konzeptionelle Anderungen, geédnderte rechtliche

Rahmenbedingungen, ein geadnderter Nutzerbedarf oder die Korrektur von Verarbeitungsfehlern. Die
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bisherigen Daten werden durch die revidierten Werte ersetzt und verlieren ihre Glltigkeit.

Die Statistik der BA unterscheidet zwischen den Revisionsarten ,Basisrevision“ und ,partielle Revision*
aufgrund der Auswirkung auf die betroffene Statistik und die Bedeutung fir die Adressaten der Statistik.
Dagegen ist die Ursache der Revision nicht ausschlaggebend. Haufig werden Revisionen aus mehreren
Grinden durchgeflhrt. In der Regel werden konzeptionelle Anpassungen sowie kleinere
Fehlerkorrekturen gesammelt und zu einem geeigneten Zeitpunkt als Revision umgesetzt. Auf diese
Weise wird sichergestellt, dass Nutzen und Aufwand einer Revision sowohl fur die Statistik der BA als
auch fir die Nutzerinnen und Nutzer der Statistiken in einem angemessenen Verhaltnis zueinander

stehen.

Fir eine bessere Vergleichbarkeit der statistischen Ergebnisse im Zeitverlauf werden neue statistische

Ergebnisse oder korrigierte Aufbereitungsverfahren flir moglichst weit zuriickliegende Zeitraume erzeugt.

Weitere allgemeine Ausflihrungen zur Umsetzung und Ablauf von Revisionen sind zusammengefasst

und veroffentlicht im Revisionskonzept der Statistik der BA.

4.4.3 Revisionsanalysen

In einem angemessenen Zeitraum vor der Veroffentlichung einer Basisrevision werden erwartete
Revisionseffekte in einem Methodenbericht detailliert beschrieben. In den Methodenberichten werden
die Griinde fiir die Revision benannt, die Anderungen beschrieben und die Auswirkungen und
Revisionseffekte erldutert. FUr den von der Basisrevision betroffenen Zeitraum wird in detaillierten

Analysen dargestellt, wie stark sich die statistischen GréRen durch die Revision verandern.

Im Falle der hochgerechneten Monatszahlen ist erfahrungsgemafn mit einer Revision im Umfang von
max. +/- 0,25 Prozent bei den sozialversicherungspflichtig Beschaftigten zu rechnen. Bei den
ausschlieB3lich geringfligig entlohnt Beschaftigten ist der Umfang wegen der kleineren Grundgesamtheit

mit max. +/- 1,75 Prozent etwas groRer.

Die Statistik der Bundesagentur fir Arbeit hat am 28. August 2014 eine Revision der
Beschaftigungsstatistik durchgefuhrt. Die Revision wurde rickwirkend bis 1999 vorgenommen. Sie ist
das Ergebnis einer modernisierten Datenaufbereitung mit genaueren Ergebnissen und zusatzlichen

Inhalten fir diese Statistik. Die Revision beinhaltet folgende Anderungen bzw. Verbesserungen:

o Umfassendere Abgrenzung der sozialversicherungspflichtig Beschéaftigten
e Verbesserte Zuordnung zur Beschaftigungsart

e Zusatzliche Inhalte der Statistik

35


https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Revisionen-und-Umgang-mit-Fehlern/Generische-Publikationen/Revisionskonzept.pdf?__blob=publicationFile&v=9

Qualitatsbericht — Statistik der sozialversicherungspflichtigen und geringfiigigen Beschaftigung Version 8.2

Weitere Informationen zum methodischen Hintergrund und den wesentlichen Effekten der Revision
finden Sie im Methodenbericht ,Beschaftigungsstatistik — Revision 2014“ unter:

Internetangebot der Statistik der BA > Methodenberichte > Beschaftigungsstatistik

5 Aktualitat und Punktlichkeit

5.1 Aktualitat

Die monatlichen Ergebnisse werden mit einer Wartezeit von rund sechs Monaten zwischen
Berichtsstichtag und Auszahlungszeitpunkt aufbereitet. Diese Wartezeit ist ein Kompromiss zwischen
groRtmaoglicher Aktualitat der Ergebnisse und méglichst vollstandiger Erfassung aller fur den
Berichtsstichtag relevanten Meldungen. Erfahrungsgemaf liegen der Bundesagentur flr Arbeit nach
sechs Monaten etwa 95 Prozent der Meldungen vor. Um den Bedarf nach aktuelleren Ergebnissen aus
der Beschaftigungsstatistik nachzukommen, werden die Bestande zusatzlich bereits nach 2 und 3

Monaten ausgewertet und auf 6-Monatswerte hochgerechnet.

5.2 Piunktlichkeit

Die Bundesagentur fir Arbeit stellt die Beschaftigungsstatistik zu jahrlich im Voraus benannten
statistischen Veroffentlichungsterminen am Ende des Berichtsmonats bzw. zu Beginn des Folgemonats
(gleichzeitig Termin der BA-Pressekonferenz) bereit. Die Veroffentlichungstermine konnten bislang —

ggf. mit eingeschranktem Produktumfang — eingehalten werden.

6 Vergleichbarkeit

6.1 Raumliche Vergleichbarkeit

Der inlandische Arbeits- und Wohnort wird nach dem flir den entsprechenden Stichtag gultigen
amtlichen Gemeindeschlissel erfasst. Die raumliche Vergleichbarkeit flr Zeitreihen ist infolge von
Gebietsreformen flr einige Bundeslander auf Kreis- und Gemeindeebene nicht umfassend
gewahrleistet. Gleiches gilt fur die Gliederung nach der Organisationsstruktur der Bundesagentur fir
Arbeit.

Im Rahmen der Statistik stehen jedoch fir alle rdumlichen Gliederungen sog. ,fiktive Gebiete zur

Verfugung. Mit deren Hilfe ist es mdglich, Ergebnisse einer Zeitreihe auf einen festen Gebietsstand zu
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transformieren. Voraussetzung dafiir ist, dass der jlingste Wert der Zeitreihe nicht aktueller als der

gewahlte Gebietsstand sein darf. Als Gebietsstand sind alle Monate ab Januar 2006 wahlbar.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Aggregierte Angaben zu sozialversicherungspflichtig Beschaftigten liegen quartalsweise ab Juni 1974
vor; zunachst nur flr das Bundesgebiet West, nach der Wiedervereinigung auch fir das Beitrittsgebiet.
Ab Juni 1999 liegen Daten Uber sozialversicherungspflichtig und geringflgig Beschaftigte im Rahmen

des technischen Statistikverfahrens (DWH) vor und sind daher sehr flexibel auswertbar.

Zum 1. Januar 1999 wurde das Meldeverfahren zur Sozialversicherung mit der Datenerfassungs- und
-Ubermittlungsverordnung (DEUV) gesetzlich neu geregelt. Mit der Umstellung auf das Neuverfahren ist
eine direkte Vergleichbarkeit der statistischen Ergebnisse zu friheren Stichtagen nicht uneingeschrankt
moglich. So haben die Einfihrung von Personengruppenschlisseln zur Identifikation besonderer
Gruppen von Beschaftigten (z. B. Auszubildende) und die Differenzierung der Abgabegriinde im
Rahmen des Meldeverfahrens zu erweiterten bzw. gednderten Auswertemdglichkeiten gefthrt (vorher

wurden beispielsweise die Auszubildenden Uber den Tatigkeitsschlissel identifiziert).

Mit der Umsetzung aktualisierter Klassifikationen weisen Ergebnisse nach wirtschaftsfachlicher
Gliederung Zeitreihenbriche auf. Bis zum Stichtag 31. Dezember 1997 wurde der Wirtschaftszweig nach
dem ,Verzeichnis der Wirtschaftszweige fur die Statistik der BA — Ausgabe 1973 (WS73) verschlusselt.
Ab dem Stichtag 31. Marz 1998 bis 31. Marz 2003 wurde die ,Klassifikation der Wirtschaftszweige flir
die Statistik der BA — Ausgabe 1993“ (WZ93/BA) verwendet. Ab dem Stichtag 30. Juni 2003 bis

31. Dezember 2007 wurde die ,Klassifikation der Wirtschaftszweige — Ausgabe 2003“ (WZ 2003)
umgesetzt. Grundlage dieser Klassifikation ist die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der
Européischen Gemeinschaft (NACE Rev. 1.1) vom Dezember 2001. Fir Stichtage ab dem
Kalenderjahr 2008 findet nun die ,Klassifikation der Wirtschaftszweige — Ausgabe 2008 (WZ 2008)
Anwendung. Grundsatzlich sind die wirtschaftsfachlichen Ergebnisse der Beschaftigungsstatistik mit
anderen deutschen und europaischen Wirtschaftsstatistiken vergleichbar. Dartber hinaus ist eine
Vergleichbarkeit hinsichtlich der nach Abschnitten und Abteilungen gegliederten Ergebnisse aber auch
mit auRereuropaischen Datenquellen gegeben, soweit diesen die Wirtschaftszweigsystematik der
Vereinten Nationen (ISIC Rev. 3.1) zu Grunde liegt.

Mafgebend flr die Berufsbezeichnung ist die jeweils ausgetibte Tatigkeit und nicht der erlernte oder

friher ausgelibte Beruf. Die ausgetlbte Tatigkeit wird nach der jeweils aktuellsten Ausgabe des
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Schllsselverzeichnisses’ fiir die Angaben zur Tatigkeit in den Versicherungsnachweisen —
herausgegeben von der Bundesagentur fir Arbeit — verschlisselt. Grundlage der Codierung ist die
Klassifikation der Berufe (KIdB). Bis zum 30. November 2011 galt die KidB 88 aus dem Jahr 1988 und
ab dem 1. Dezember 2011 gilt die KIdB 20108. Zwischen der KldB 88 und der KIdB 2010 bestehen
grolde Unterschiede. So liegt die KIdB 88 nur 3-stellig vor, die KidB 2010 hingegen 5-stellig und damit

wesentlich differenzierter.

Hinsichtlich der eingeschrankten zeitlichen Vergleichbarkeit bei der Personengruppe der geringfigig
Beschaftigten durch gesetzliche Neuregelungen wird auf die Ausfihrungen unter Abschnitt 1.1

verwiesen.

Ab dem Berichtsmonat Januar 2013 wurde die Statistik der Arbeitnehmeriiberlassung (gemaR § 8 AUG)
durch Auswertungen aus der Beschaftigungsstatistik abgelost (siehe Abschnitt 2.1.3). Das erste
Datenheft auf dieser Basis wurde im Januar 2016 veréffentlicht. Daten auf der Grundlage des
Tatigkeitsschllssels stehen rickwirkend ab Berichtsmonat Januar 2013 zur Verfigung. Diesbezlglich
wird auf den Methodenbericht zu dieser Thematik verwiesen. Der Link hierzu ist in Abschnitt 8.2 zu

finden.

Statistiken der Bundesagentur fur Arbeit beziehen sich immer auf ein bestimmtes Gebiet (Bundeslander,
Kreise, Agenturbezirke usw.). Insbesondere kleinere Gebietseinheiten (z. B. Gemeinden) kénnen ihren
Gebietszuschnitt im Laufe der Zeit andern. Um Briiche in Zeitreihen zu vermeiden, konnen im Falle von
Gebietsanderungen Daten der Vergangenheit auch nach dem aktuell gultigen Gebietsstand ausgewertet

werden.

7 Koharenz

7.1 Statistikiibergreifende Koharenz

Unter statistikibergreifender Koharenz versteht man das Ausmalf3, zu dem die Ergebnisse einer Statistik
mit den Ergebnissen aus einer anderen Statistik aus demselben oder einem anderen statistischen

Bereich vereinbar bzw. kombinierbar sind.

Als andere Quellen sind insbesondere die in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR)

integrierte Erwerbstatigenrechnung sowie der Mikrozensus der Statistischnen Amter des Bundes und der

7 Informationen zum Schliisselverzeichnis sind zu finden unter:
Internetangebot der Statistik der BA > Unternehmen > Betriebsnummern-Service > Tatigkeitsschlissel
ermitteln > Schllsselverzeichnis 2010

8 Informationen zur KIdB 2010 sind zu finden unter:
Internetangebot der Statistik der BA > Grundlagen > Klassifikationen > Klassifikation der Berufe > KIdB 2010
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Lander zu nennen. In die Erwerbstatigenrechnung gehen die Daten der Beschaftigungsstatistik als

wesentliche Grundlage ein.

Die sozialversicherungspflichtig und geringfligig Beschéftigten stellen einen Anteil von rund 80 Prozent
an allen Erwerbstatigen dar. Vorhandene Abweichungen beruhen auf methodischen und konzeptionellen
Unterschieden, die u. a. den Berichtszeitraum (Stichtag — Zeitraum — Berichtswoche), den Berichtsweg
(Betriebsmeldung — Schatzverfahren — Haushaltsbefragung), der Abgrenzung der Erhebungseinheit des
Auskunftspflichtigen (Betrieb — Unternehmen) und der regionalen Zuordnung (Arbeitsort bzw. Wohnort)

betreffen.

Bedingt durch die Beschaftigtenstruktur in den einzelnen Wirtschaftszweigen ergibt sich, dass der Anteil
der sozialversicherungspflichtig und geringfligig Beschaftigten an den Erwerbstatigen in den
Wirtschaftszweigen unterschiedlich stark variiert. Wahrend im Verarbeitenden Gewerbe der weitaus
Uberwiegende Teil der Erwerbstatigen der Sozialversicherungspflicht unterliegt, ist der Deckungsgrad
der Beschaftigungsstatistik in anderen Wirtschaftszweigen mit hohen Anteilen Selbststandiger,
mithelfender Familienangehdriger sowie Beamter entscheidend geringer (z. B. Land- und
Forstwirtschaft; Handel; Offentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung). Je nach
Wirtschaftsstruktur weist der Deckungsgrad auch in regionaler Gliederung entsprechende Unterschiede

auf.

Aulerdem besteht Koharenz bei den verwendeten Klassifikationen fiir Berufe, Wirtschaftszweige,
Nationalitdten und Regionen zu den anderen Arbeitsmarktstatistiken (Arbeitslose, gemeldete Arbeits-
und Ausbildungsstellen, Bewerber fir Ausbildungsstellen). Somit ist ein direktes Gegeniberstellen der
statistischen Ergebnisse mdglich. Gleiches gilt fir die durchgangige Anwendung der gleichen

Betriebsinformationen.

7.2 Statistikinterne Koharenz

Statistikinterne Koharenz ist das Ausmal3, zu dem fur die beschriebene Statistik Ergebnisse zu

unterschiedlichen Merkmalen konsistent sind.

Die Daten der Beschaftigungsstatistik stammen aus einem zusammenhangenden System, namlich dem
Meldeverfahren zur Sozialversicherung, zu dem auch das Betriebsnummernverfahren der BA gehort.
Somit ist sichergestellt, dass die Daten statistikintern koharent sind. Dies wird einerseits durch die
bundeseinheitlichen Vorschriften des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung, gemaf derer die
Arbeitgeber ihre Beschaftigten melden missen, und andererseits durch den einheitlich und systematisch

gepflegten Betriebsbegriff sichergestellt.
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7.3 Input fur andere Statistiken

Die Ergebnisse der Beschéaftigungsstatistik flieien als eine wesentliche Komponente in folgende

Statistiken ein:

Externe Verfahren

e Ubermittlung von Sozialdaten fiir Zwecke eines Zensus an das Statistische Bundesamt und die
Statistischen Landesamter (gem. § 282a Abs. 1)

o Erwerbstatigenrechnung fur Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (VGR) und
Arbeitsmarktstatistik der Statistischen Amter des Bundes und der Lander (gem. § 282a Abs. 2)

¢ Unternehmensregister-System (URS) und Verdienststrukturerhebung (VSE) der Statistischen
Amter des Bundes und der Lander gemaR § 3 des Verwaltungsdatenverwendungsgesetztes
(VWDVG gemal § 282a Abs. 2a) bzw. gemaR § 3 des Statistikregistergesetzes (StatRegG)

e RegioStat — Datenportal der Statistischen Amter im Internet

e Gesundheitspersonalrechnung der Statistischen Amter

Interne Verfahren
Die Ergebnisse aus der Beschaftigungsstatistik der BA dienen auch als Input fir die Arbeitsmarkt- und

Grundsicherungsstatistik der BA. Hier sind insbesondere zu nennen:

e Eingliederungs- und Ubergangsanalysen
e Beschaftigung vor und nach Arbeitslosigkeit

e Beschaftigung bei Hilfebedurftigkeit

Daneben flieRen die Daten in die Analysen des Institutes fir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ein.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

e Zum monatlichen Veroffentlichungstermin werden Publikationen zum Arbeitsmarkt — Tabellen,
Berichte, Interaktive Statistiken — mit aktuellen Zahlen veroffentlicht. Diese sind einzusehen unter

Internetangebot der Statistik der BA > Statistiken > Statistiken aktuell > Monatsbericht

¢ Thematisch und regional differenzierte Ergebnisse sind in den Veréffentlichungen auf den
Internetseiten der Statistik der Bundesagentur fir Arbeit als Tabellen, Berichte und Interaktive

Statistiken unter Internetangebot der Statistik der BA oder Gber den Weg Internetangebot der BA

> Kachel Statistik > Statistiken > Fachstatistiken zu finden.
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Ausfuhrliche Tabellen und Interaktive Statistiken zu Beschaftigungsstatistik stehen unter diesem

Link zur Verfligung: Internetangebot der Statistik der BA > Fachstatistiken > Beschaftigung

Fur spezielle Fragestellungen und Auswertungswiinsche zu Entwicklungen in Deutschland
insgesamt erhalten Sie Auskinfte, Beratung und Sonderauswertungen vom Zentralen Statistik-

Service in Nlrnberg:

Bundesagentur fir Arbeit
Zentraler Statistik-Service
Regensburger Stralle 104
90478 Nurnberg

Hotline: 0911/179-3632
Fax: 0911/179-908053

Zentraler-Statistik-Service@arbeitsagentur.de

Bei Fragestellungen und Auswertungswinschen zu Entwicklungen auf regionaler Ebene
erhalten Sie Ausklnfte, Beratung und Sonderauswertungen sowie Auswertungen in tieferer

regionaler Gliederung (z. B. flr Lander, Kreise und Gemeinden) bei den regionalen Statistik-

Services.

Insbesondere kénnen die Statistik-Services der Bundesagentur fir Arbeit statistische Ergebnisse

zusammenstellen und elektronisch Gbermitteln. Bei héherem Aufwand werden fir die Datenaufbereitung

Entgelte zur Beteiligung an den entstehenden 6ffentlichen Kosten erhoben. Die Ermittlung der Entgelte

ist transparent im Internet in der Kostentbersicht einsehbar.

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Themenbezogene methodische Hinweise und der Link zum Glossar im Internet sind in den jeweiligen

Veroffentlichungen der Statistik sowie in den entsprechenden Analytikreports zu finden.

Insbesondere sei an dieser Stelle auf folgende aktuelle Produkte verwiesen:

Beschaftigung nach Wirtschaftszweigen (\WWZ 2008) (hochgerechnet)- Deutschland, Ladnder und

Regionaldirektionen (Monatszahlen)

Beschéaftigungsquoten (SvB, GB, aGB) - Deutschland, Lander, Kreise und Agenturen fur Arbeit

(Jahreszahlen und Zeitreihen)

Report Uber Beschaftigte - Quartalszahlen und Zeitreihen (Landerreport oder Regionalreport)
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Zusatzlich werden im Internetangebot der BA-Statistik insbesondere

e weitere Methodenberichte,

¢ ein Glossar sowie

¢ methodische Hinweise

angeboten, um die nétige Transparenz zu schaffen und Hilfestellungen bei der Interpretation der Daten

zu leisten.

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Die Inhalte des Internetauftritts der BA sowie die Produkte der Statistik der BA stehen im geistigen
Eigentum der BA und sind zur Information grundsatzlich frei zuganglich, soweit nichts Anderes vermerkt
ist.

Daten und Tabellen, die die BA aufgrund ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Erstellung von Statistiken
offentlich zur Verfugung stellt, dirfen uneingeschrankt verwendet werden. Informationen dirfen (auch
auszugsweise) gespeichert und mit Quellenangabe weitergegeben, vervielfaltigt und verbreitet werden.
Die Inhalte dirfen nicht verandert oder verfalscht werden. Eigene Berechnungen sind erlaubt, jedoch als

solche kenntlich zu machen.

Eine Nutzung der Produkte und Inhalte (zum Beispiel Methoden- und Qualitatsberichte) im
urheberrechtlichen Sinne, insbesondere die Verwendung der Inhalte in eigenen Werken, das
Vervielfaltigen, Kopieren oder das Verbreiten, bedarf der ausdriicklichen vorherigen Genehmigung durch
die BA. Von diesen Bestimmungen ausgenommen sind die gesetzlich normierten Ausnahmetatbestande
des Urheberrechtsgesetzes, sofern diese einschlagig sind und deren Berufung geltend gemacht wird.

Weitere Informationen stehen im Impressum der BA.

Quellenangabe und Zitierung: Soweit bei dem jeweiligen Produkt oder auf der Internetseite keine

besonderen Angaben stehen, ist als Quelle anzugeben ,© Statistik der Bundesagentur fur Arbeit".

Im Falle einer Zuganglichmachung im Internet soll dies in Form einer Verlinkung auf die Homepage der
Statistik der BA erfolgen. Insbesondere fir die wissenschaftliche Arbeit wird auf die Information zu

Quellenangabe und Zitierung hingewiesen.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Weitere fachstatistische Hinweise liegen nicht vor.
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Statistik-Infoseite

Im Internet stehen statistische Informationen zu diesen Themen zur Verfligung:

Fachstatistiken:

Arbeitsuche, Arbeitslosigkeit und Unterbeschaftigung
Ausbildungsmarkt

Beschaftigung

Einnahmen/Ausgaben

Foérderung und berufliche Rehabilitation

Gemeldete Arbeitsstellen

Grundsicherung fir Arbeitsuchende (SGB 1)
Leistungen SGB Il

Themen im Fokus:
Berufe

Bildung

Demografie
Eingliederungsbilanzen
Entgelt
Fachkraftebedarf
Familien und Kinder
Frauen und Manner
Jungere
Langzeitarbeitslosigkeit
Menschen mit Behinderungen
Migration

Regionale Mobilitat
Transformation
Ukraine-Krieg
Wirtschaftszweige
Zeitarbeit

Die Methodischen Hinweise der Statistik bieten erganzende Informationen.

Die Qualitatsberichte der Statistik erlautern die Entstehung und Aussagekraft der jeweiligen
Fachstatistik.

Das Glossar enthalt Erlauterungen zu allen statistisch relevanten Begriffen, die in den verschiedenen
Produkten der Statistik der BA Verwendung finden.

Abklrzungen und Zeichen, die in den Produkten der Statistik der BA vorkommen, werden im
Abklrzungsverzeichnis bzw. in der Zeichenerklarung der Statistik der BA erlautert.

43


https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Arbeitsuche-Arbeitslosigkeit-Unterbeschaeftigung/Arbeitsuche-Arbeitslosigkeit-Unterbeschaeftigung-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Ausbildungsmarkt/Ausbildungsmarkt-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Einnahmen-Ausgaben/Einnahmen-Ausgaben-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Foerderung-und-berufliche-Rehabilitation/Foerderung-und-berufliche-Rehabilitation-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Gemeldete-Arbeitsstellen/Gemeldete-Arbeitsstellen-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Grundsicherung-fuer-Arbeitsuchende-SGBII/Grundsicherung-fuer-Arbeitsuchende-SGBII-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Leistungen-SGBIII/Leistungen-SGBIII-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Berufe/Berufe-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Bildung/Bildung-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Demografie/Demografie-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Eingliederungsbilanzen/Eingliederungsbilanzen-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Entgelt/Entgelt-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Fachkraeftebedarf/Fachkraeftebedarf-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Familien-Kinder/Familien-und-Kinder-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Frauen-und-Maenner/Frauen-und-Maenner-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Juengere/Juengere-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Langzeitarbeitslosigkeit/Langzeitarbeitslosigkeit-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Menschen-mit-Behinderungen/Menschen-mit-Behinderungen-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Migration/Migration-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Regionale-Mobilitaet/Regionale-Mobilitaet-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Transformation/Transformation-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Ukraine-Krieg/Ukraine-Krieg-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Wirtschaftszweige/Wirtschaftszweige-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Zeitarbeit/Zeitarbeit-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodische-Hinweise/Meth-Hinweise-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Qualitaetsberichte/Qualitaetsberichte-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Definitionen/Glossar/Glossar-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Definitionen/Generische-Publikationen/Abkuerzungsverzeichnis.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Definitionen/Zeichenerklaerung.html?nn=2065302

	Kurzfassung
	1 Allgemeine Angaben zur Statistik
	1.1 Grundgesamtheit
	1.2 Statistische Einheiten (Erhebungs- und Darstellungseinheiten)
	1.3 Räumliche Abdeckung
	1.4 Berichtszeitraum/ -zeitpunkt
	1.5 Periodizität
	1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen
	1.7 Geheimhaltung
	1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften
	1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

	1.8 Qualitätsmanagement
	1.8.1 Qualitätssicherung
	1.8.2 Qualitätsbewertung


	2 Inhalte und Nutzerbedarf
	2.1 Inhalte der Statistik
	2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik
	2.1.2 Klassifikationssysteme
	2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

	2.2 Nutzerbedarf
	2.3 Nutzerkonsultation

	3 Methodik
	3.1 Konzept der Datengewinnung
	3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung
	3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)
	3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren
	3.5 Beantwortungsaufwand

	4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit
	4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit
	4.2 Stichprobenbedingte Fehler
	4.3 Nicht-stichprobenbedingte Fehler
	4.4 Revisionen
	4.4.1 Revisionsgrundsätze
	4.4.2 Revisionsverfahren
	4.4.3 Revisionsanalysen


	5 Aktualität und Pünktlichkeit
	5.1 Aktualität
	5.2 Pünktlichkeit

	6 Vergleichbarkeit
	6.1 Räumliche Vergleichbarkeit
	6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

	7 Kohärenz
	7.1 Statistikübergreifende Kohärenz
	7.2 Statistikinterne Kohärenz
	7.3 Input für andere Statistiken

	8 Verbreitung und Kommunikation
	8.1 Verbreitungswege
	8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik
	8.3 Richtlinien der Verbreitung

	9 Sonstige fachstatistische Hinweise

